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Fonds Währung des Fonds/
Nr. Fondsname und Klasse der Klasse ISIN-Code

0854 Templeton Emerging Markets Fund Klasse B (acc) USD USD LU0098868341

0689 Templeton Emerging Markets Fund Klasse C (acc) USD USD LU0152908033

0609 Templeton Emerging Markets Fund Klasse I (acc) USD USD LU0195951610

0612 Templeton Emerging Markets Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0188151921

0727 Templeton Emerging Markets Fund Klasse N (acc) USD USD LU0109402221

0698 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse A (Qdis) EUR EUR LU0152984307

0813 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse A (Qdis) USD USD LU0029876355

1049 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse A (Mdis) USD USD LU0441901922

0859 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse B (Qdis) USD USD LU0099120023

1050 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse B (Mdis) USD USD LU0441902060

0688 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse C (acc) USD USD LU0152907654

0715 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse I (acc) USD USD LU0195951966

0279 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse I (Qdis) USD USD LU0260869499

0744 Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse N (acc) USD USD LU0128530416

0433 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse A (acc) USD USD LU0300738514

0434 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse A (Ydis) USD USD LU0300738605

0437 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0300743431

0472 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse A (Ydis) GBP GBP LU0300746616

0123 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse C (acc) USD USD LU0343523212

0435 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse I (acc) USD USD LU0300738944

0471 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0300743605

0436 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse N (acc) USD USD LU0300739322

0783 Templeton Euro Liquid Reserve Fund Klasse A (acc) EUR LU0128517660

0818 Templeton Euro Liquid Reserve Fund Klasse A (Ydis) EUR LU0052769774

0537 Templeton Euro Liquid Reserve Fund Klasse I (acc) EUR LU0366768686

0745 Templeton Euro Liquid Reserve Fund Klasse N (acc) EUR LU0128518122

1043 Templeton Euro Money Market Fund Klasse A (acc) EUR LU0454936104

1044 Templeton Euro Money Market Fund Klasse I (acc) EUR LU0454936286

1045 Templeton Euro Money Market Fund Klasse N (acc) EURii LU0454936443

0836 Templeton Euroland Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0093666013

0561 Templeton Euroland Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0229941660

0274 Templeton Euroland Fund Klasse B (acc) USD USD LU0260866479

0881 Templeton Euroland Fund Klasse B (Ydis) EUR EUR LU0285258777

0562 Templeton Euroland Fund Klasse C (acc) EUR EUR LU0229941744

0325 Templeton Euroland Fund Klasse C (acc) USD USD LU0260873251

0603 Templeton Euroland Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0195950489

0265 Templeton Euroland Fund Klasse I (Ydis) EUR EUR LU0260864771

0746 Templeton Euroland Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0128521001

0837 Templeton Euro Government Bond Fund Klasse A (Ydis) EUR LU0093669546

0633 Templeton Euro Government Bond Fund Klasse I (acc) EUR LU0195953582

0628 Templeton Euro Government Bond Fund Klasse N (acc) EUR LU0188151251

0773 Templeton European Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0139292543

0782 Templeton European Fund Klasse A (acc) USD USD LU0128523122

0175 Templeton European Fund Klasse A (acc) SGD SGD LU0323421163

0563 Templeton European Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0229942049

0809 Templeton European Fund Klasse A (Ydis) USD USD LU0029868097

0564 Templeton European Fund Klasse C (acc) EUR EUR LU0229942395

0490 Templeton European Fund Klasse C (acc) USD USD LU0260873335

0604 Templeton European Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0195950646

0757 Templeton European Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0139292972
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0736 Templeton European Fund Klasse N (acc) USD USD LU0122614117

0648 Templeton European Total Return Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0170473374

0649 Templeton European Total Return Fund Klasse A (Mdis) EUR EUR LU0170473531

0489 Templeton European Total Return Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0300745139

0356 Templeton European Total Return Fund Klasse A (Mdis) USD USD LU0231792887

0565 Templeton European Total Return Fund Klasse C (acc) EUR EUR LU0229942551

0357 Templeton European Total Return Fund Klasse C (Mdis) USD USD LU0231793000

0718 Templeton European Total Return Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0195952774

0266 Templeton European Total Return Fund Klasse I (Mdis) EUR EUR LU0260864854

0499 Templeton European Total Return Fund Klasse I (Ydis) EUR EUR LU0300745212

0650 Templeton European Total Return Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0170474000

0538 Templeton European Total Return Fund Klasse N (Mdis) EUR EUR LU0366769064

1022 Templeton Frontier Markets Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0390137031

1019 Templeton Frontier Markets Fund Klasse A (acc) USD USD LU0390136736

1027 Templeton Frontier Markets Fund Klasse A (acc) SGD SGD LU0390137544

1028 Templeton Frontier Markets Fund Klasse A (Ydis) USD USD LU0390137627

1023 Templeton Frontier Markets Fund Klasse A (Ydis) GBP GBP LU0390137114

1029 Templeton Frontier Markets Fund Klasse B (acc) EUR EUR LU0390137890

1020 Templeton Frontier Markets Fund Klasse B (acc) USD USD LU0390136819

1026 Templeton Frontier Markets Fund Klasse C (acc) USD USD LU0390137460

1024 Templeton Frontier Markets Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0390137205

1021 Templeton Frontier Markets Fund Klasse I (acc) USD USD LU0390136900

1025 Templeton Frontier Markets Fund Klasse I (Ydis) GBP GBP LU0390137387

1030 Templeton Frontier Markets Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0390137973

1031 Templeton Frontier Markets Fund Klasse N (acc)  EUR- H1 EUR LU0390138195

0779 Templeton Global Fund Klasse A (acc) USD USD LU0128525929

0170 Templeton Global Fund Klasse A (acc) SGD SGD LU0310800379

0801 Templeton Global Fund Klasse A (Ydis) USD USD LU0029864427

0852 Templeton Global Fund Klasse B (acc) USD USD LU0098868002

0690 Templeton Global Fund Klasse C (acc) USD USD LU0152908116

0701 Templeton Global Fund Klasse I (acc) USD USD LU0109395698

0725 Templeton Global Fund Klasse N (acc) USD USD LU0109401686

0778 Templeton Global (Euro) Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0128520375

0802 Templeton Global (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0029873410

0275 Templeton Global (Euro) Fund Klasse B (acc) USD USD LU0260866552

0636 Templeton Global (Euro) Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0195953749

0332 Templeton Global (Euro) Fund Klasse I (acc)  EUR- H2  EUR- H2 LU0272267526

0629 Templeton Global (Euro) Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0188151335

0634 Templeton Global Balanced Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0195953822

0781 Templeton Global Balanced Fund Klasse A (acc) USD USD LU0128525689

0183 Templeton Global Balanced Fund Klasse A (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0316492858

0171 Templeton Global Balanced Fund Klasse A (acc) SGD SGD LU0310800965

0815 Templeton Global Balanced Fund Klasse A (Qdis) USD USD LU0052756011

0867 Templeton Global Balanced Fund Klasse B (acc) USD USD LU0128531653

0567 Templeton Global Balanced Fund Klasse C (Qdis) USD USD LU0229943104

0758 Templeton Global Balanced Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0140420323

0184 Templeton Global Balanced Fund Klasse N (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0316492932

0398 Templeton Global Balanced Fund Klasse I (acc) USD USD LU0242690435

0539 Templeton Global Balanced Fund Klasse I (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0366769221

0675 Templeton Global Bond Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0152980495
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0495 Templeton Global Bond Fund Klasse A (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0294219869

0549 Templeton Global Bond Fund Klasse A (acc) USD USD LU0252652382

1058 Templeton Global Bond Fund Klasse A (acc)  CHF- H1  CHF- H1 LU0450468003

0676 Templeton Global Bond Fund Klasse A (Mdis) EUR EUR LU0152981543

0186 Templeton Global Bond Fund Klasse A (Mdis)  GBP- H1  GBP- H1 LU0316492692

0235 Templeton Global Bond Fund Klasse A (Mdis) SGD SGD LU0320763948

0547 Templeton Global Bond Fund Klasse A (Mdis)  SGD- H1  SGD- H1 LU0366777323

0661 Templeton Global Bond Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0300745303

0810 Templeton Global Bond Fund Klasse A (Mdis) USD USD LU0029871042

0568 Templeton Global Bond Fund Klasse A (Mdis) GBP GBP LU0229943369

0540 Templeton Global Bond Fund Klasse A (Mdis)  EUR- H1  EUR- H1 LU0366770310

0614 Templeton Global Bond Fund Klasse AX (acc) USD USD LU0188152226

0761 Templeton Global Bond Fund Klasse B (Mdis) USD USD LU0128533279

0623 Templeton Global Bond Fund Klasse C (Mdis) USD USD LU0181997775

0720 Templeton Global Bond Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0195953079

0267 Templeton Global Bond Fund Klasse I (Mdis) EUR EUR LU0260864938

1055 Templeton Global Bond Fund Klasse I (Mdis) GBP GBP LU0441902573

1053 Templeton Global Bond Fund Klasse I (Mdis)  GBP- H1  GBP- H1 LU0441901765

0662 Templeton Global Bond Fund Klasse I (Ydis) EUR EUR LU0300745642

0624 Templeton Global Bond Fund Klasse I (acc) USD USD LU0181997262

0185 Templeton Global Bond Fund Klasse I (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0316492775

0286 Templeton Global Bond Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0260870588

0496 Templeton Global Bond Fund Klasse N (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0294220107

0735 Templeton Global Bond Fund Klasse N (acc) USD USD LU0122614208

0541 Templeton Global Bond Fund Klasse N (Mdis)  EUR- H1  EUR- H1 LU0366773173

0679 Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0170474422

0680 Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0170474935

0276 Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse B (acc) USD USD LU0260866719

0719 Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0195952857

0631 Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0170475155

0586 Templeton Global Equity Income Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0211332647

0585 Templeton Global Equity Income Fund Klasse A (acc) USD USD LU0211327993

0169 Templeton Global Equity Income Fund Klasse A (Qdis) SGD SGD LU0310799852

0587 Templeton Global Equity Income Fund Klasse A (Qdis) USD USD LU0211328371

0588 Templeton Global Equity Income Fund Klasse B (Qdis) USD USD LU0211330435

0589 Templeton Global Equity Income Fund Klasse C (Qdis) USD USD LU0211330948

0590 Templeton Global Equity Income Fund Klasse N (acc) USD USD LU0211331243

0518 Templeton Global Equity Income Fund Klasse I (Qdis) JPY JPY LU0327755947

0591 Templeton Global Equity Income Fund Klasse I (acc) USD USD LU0211331755

0478 Templeton Global High Yield Fund Klasse A (acc) USD USD LU0300740767

0479 Templeton Global High Yield Fund Klasse A (Mdis) USD USD LU0300741062

0480 Templeton Global High Yield Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0300743944

0481 Templeton Global High Yield Fund Klasse A (Mdis) EUR EUR LU0300744165

0482 Templeton Global High Yield Fund Klasse A (Mdis) GBP GBP LU0300748588

0484 Templeton Global High Yield Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0300744595

0485 Templeton Global High Yield Fund Klasse I (acc) USD USD LU0300741229

0483 Templeton Global High Yield Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0300744322

0579 Templeton Global Income Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0211332563

0578 Templeton Global Income Fund Klasse A (acc) USD USD LU0211326755

0580 Templeton Global Income Fund Klasse A (Qdis) USD USD LU0211326839
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0581 Templeton Global Income Fund Klasse B (Qdis) USD USD LU0211327134

0582 Templeton Global Income Fund Klasse C (Qdis) USD USD LU0211327217

0584 Templeton Global Income Fund Klasse I (acc) USD USD LU0211327647

0583 Templeton Global Income Fund Klasse N (acc) USD USD LU0211327480

0777 Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse A (acc) USD USD LU0128526141

0221 Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse A (acc) SGD SGD LU0320763781

0803 Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse A (Ydis) USD USD LU0029874061

0271 Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse B (acc) USD USD LU0260865745

0569 Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse C (acc) EUR EUR LU0229943526

0491 Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse C (Ydis) USD USD LU0260873418

0605 Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse I (acc) USD USD LU0195950729

0726 Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse N (acc) USD USD LU0109401926

0287 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0260870661

0497 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0294221097

0651 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (acc) USD USD LU0170475312

0246 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (acc)  PLN- H1  Pln- H1 LU0316493310

1059 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (acc)  CHF- H1  CHF- H1 LU0450468185

0191 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Mdis)  GBP- H1  GBP- H1 LU0316493153

0227 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Mdis) SGD SGD LU0320764169

1063 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Mdis)  SGD- H1  SGD- H1 LU0450468698

0652 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Mdis) USD USD LU0170475585

0349 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Mdis) EUR EUR LU0234926953

0663 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0300745725

0199 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Mdis) GBP GBP LU0274552982

0543 Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Mdis)  EUR- H1  EUR- H1 LU0366773504

0653 Templeton Global Total Return Fund Klasse B (acc) USD USD LU0170477102

0654 Templeton Global Total Return Fund Klasse B (Mdis) USD USD LU0170477284

0570 Templeton Global Total Return Fund Klasse C (Mdis) USD USD LU0229943799

0289 Templeton Global Total Return Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0260871040

0721 Templeton Global Total Return Fund Klasse I (acc) USD USD LU0195953152

0192 Templeton Global Total Return Fund Klasse I (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0316493237

0330 Templeton Global Total Return Fund Klasse I (Mdis) CHF CHF LU0229041750

0268 Templeton Global Total Return Fund Klasse I (Mdis) EUR EUR LU0260865075

1056 Templeton Global Total Return Fund Klasse I (Mdis) GBP GBP LU0441901849

1054 Templeton Global Total Return Fund Klasse I (Mids)  GBP- H1  GBP- H1 LU0441902490

0671 Templeton Global Total Return Fund Klasse I (Ydis) EUR EUR LU0300746376

0288 Templeton Global Total Return Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0260870745

0498 Templeton Global Total Return Fund Klasse N (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0294221253

0655 Templeton Global Total Return Fund Klasse N (acc) USD USD LU0170477797

0542 Templeton Global Total Return Fund Klasse N (Mdis)  EUR- H1  EUR- H1 LU0366773256

0793 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0114760746

1052 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse A (acc)  EUR- H2  EUR- H2 LU0441902227

0533 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse A (acc) USD USD LU0327757729

0613 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0188152069

0416 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse A (Ydis) USD USD LU0269666987

0879 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse B (Ydis) EUR EUR LU0285257886

0295 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse C (acc) EUR EUR LU0260872527

0704 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0114763096

0577 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse I (Ydis) EUR EUR LU0211333702

0350 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse I (Ydis) USD USD LU0234924669

PROSPEKT DER FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS



Fonds Währung des Fonds/
Nr. Fondsname und Klasse der Klasse ISIN-Code

0731 Templeton Growth (Euro) Fund Klasse N (acc) EUR EUR LU0122614380

0824 Templeton Korea Fund Klasse A (acc) USD LU0057567074

0225 Templeton Korea Fund Klasse A (acc) SGD SGD LU0320763609

0331 Templeton Korea Fund Klasse I (acc) USD LU0260871479

0294 Templeton Korea Fund Klasse C (acc) USD LU0260872105

0610 Templeton Korea Fund Klasse N (acc) USD LU0188151509

0776 Templeton Latin America Fund Klasse A (acc) USD USD LU0128526570

0237 Templeton Latin America Fund Klasse A (acc) SGD SGD LU0320763518

0269 Templeton Latin America Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0260865158

0804 Templeton Latin America Fund Klasse A (Ydis) USD USD LU0029865408

0572 Templeton Latin America Fund Klasse A (Ydis) GBP GBP LU0229944680

0272 Templeton Latin America Fund Klasse B (acc) USD USD LU0260865828

0293 Templeton Latin America Fund Klasse C (acc) USD USD LU0260872014

0571 Templeton Latin America Fund Klasse I (acc) USD USD LU0229944334

1060 Templeton Latin America Fund Klasse I (Ydis)  EUR- H2  EUR- H2 LU0450468268

0842 Templeton Latin America Fund Klasse N (acc) USD USD LU0094040077

0830 Templeton Thailand Fund Klasse A (acc) USD USD LU0078275988

0226 Templeton Thailand Fund Klasse A (acc) SGD SGD LU0320738320

0270 Templeton Thailand Fund Klasse B (acc) USD USD LU0260865315

0544 Templeton Thailand Fund Klasse I (acc) USD USD LU0366776861

0611 Templeton Thailand Fund Klasse N (acc) USD USD LU0188151681

0788 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Klasse A (acc) USD LU0128526901

0817 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Klasse A (Mdis) USD LU0052767562

0865 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Klasse B (Mdis) USD LU0098869075

0691 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Klasse C (acc) USD LU0152908389

0546 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Klasse I (acc) USD LU0366777083

0739 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Klasse N (acc) USD LU0122614463

0664 Templeton U.S. Value Fund Klasse A (acc) USD USD LU0170478092

0875 Templeton U.S. Value Fund Klasse A (acc) EUR EUR LU0285255674

0193 Templeton U.S. Value Fund Klasse A (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0316492429

0198 Templeton U.S. Value Fund Klasse A (Ydis) GBP GBP LU0274552636

0876 Templeton U.S. Value Fund Klasse A (Ydis) EUR EUR LU0285256052

0665 Templeton U.S. Value Fund Klasse B (acc) USD USD LU0170478332

0668 Templeton U.S. Value Fund Klasse C (acc) USD USD LU0170478928

0669 Templeton U.S. Value Fund Klasse I (acc) USD USD LU0170479223

0878 Templeton U.S. Value Fund Klasse I (acc) EUR EUR LU0285257456

0545 Templeton U.S. Value Fund Klasse I (acc)  EUR- H1  EUR- H1 LU0366773686

0877 Templeton U.S. Value Fund Klasse I (Ydis) GBP GBP LU0285256649

0667 Templeton U.S. Value Fund Klasse N (acc) USD USD LU0170478761
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i. Diese alternative Währung wird zu einem durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft noch zu bestimmenden späteren Zeitpunkt eingeführt. Informationen zum
Auflegungsdatum und zum Zeichnungskurs werden auf der folgenden Internetseite von Franklin Templeton Investments zur Verfügung gestellt: www.franklintempleton.lu
oder sind beim eingetragenen Sitz des Unternehmens zu erhalten. Überdies wird die Zeichnungs- oder Rücknahmezahlung in KRW geleistet, da weder die Gesellschaft,
noch die Registerstelle und der Transferagent, noch der Gesellschaftsagent und die Domizilstelle für die Währungsumrechnung Sorge tragen werden.
ii. Diese Anteilsklasse wird zu einem späteren Zeitpunkt aufgelegt, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegt wird. Informationen zum Auflegungsdatum
und zum Zeichnungskurs werden auf der folgenden Internetseite von Franklin Templeton Investments zur Verfügung gestellt: www.franklintempleton.lu oder sind
beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.
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Besondere Hinweise für Anleger in Deutschland 
und Österreich

Recht zum öffentlichen Vertrieb
Franklin Templeton Investment Funds hat die Absicht, Investmentanteile in der Bundesrepublik
Deutschland öffentlich zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt und
ist seit dem Abschluss des Anzeigeverfahrens zum öffentlichen Vertrieb berechtigt.

Die Gesellschaft hat die Absicht, Investmentanteile (Kapitalanlagefondsanteile) in der Republik Österreich
öffentlich zu vertreiben, der Finanzmarktaufsicht gem. § 36 des Bundesgesetzes über Kapitalanlagefonds
(Investmentfondsgesetz – InvFG 1993) angezeigt und ist zum öffentlichen Vertrieb berechtigt.

Franklin Templeton Investment Funds ist zum öffentlichen Vertrieb der Anteile an ihren einzelnen Fonds
seit den folgenden Daten berechtigt:

PROSPEKT DER FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Deutschland Österreich

Templeton Global Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton Global (Euro) Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton Global 
Smaller Companies Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton Latin America Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton Emerging Markets Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton European Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton Global Bond Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton Emerging Markets 
Bond Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton Global Balanced Fund 11.10.94 30.11.94

Templeton U.S. Dollar 
Liquid Reserve Fund 11.10.94 30.11.94

Templeton Euro Liquid 
Liquid Reserve Fund 11.10.94 30.11.94

Templeton China Fund 11.10.94 30.11.94

Templeton Asian Growth Fund 12.03.91 30.11.94

Templeton Korea Fund 21.06.95 04.05.95

Templeton Thailand Fund 02.10.97 07.08.97

Templeton Eastern Europe Fund 02.10.97 07.08.97

Templeton Euroland Fund 16.03.99 22.01.99

Templeton Euro Government 
Bond Fund 16.03.99 22.01.99

Templeton Growth (Euro) Fund 31.10.00 29.08.00

Franklin U.S. Equity Fund 28.09.99 28.07.99

Franklin Income Fund 28.09.99 28.07.99

Franklin U.S. Government Fund 12.03.91 30.11.94

Franklin High Yield Fund 29.05.96 28.03.96

Franklin Mutual Beacon Fund 08.03.97 09.01.97

Franklin U.S. Opportunities Fund 04.07.00 02.05.00

Franklin Biotechnology 
Discovery Fund 04.07.00 02.05.00

Franklin European Growth Fund 27.07.00 30.05.00

Franklin High Yield (Euro) Fund 04.07.00 02.05.00

Deutschland Österreich

Franklin Technology Fund 04.07.00 02.05.00

Franklin Mutual European Fund 04.07.00 02.05.00

Franklin Templeton Japan Fund 31.10.00 29.08.00

Franklin Global Growth Fund 27.03.01 29.01.01

Franklin U.S. Small-Mid Cap 
Growth Fund 27.03.01 29.01.01

Franklin European Small-Mid Cap 
Growth Fund 03.04.02 01.02.02

Franklin Global Small-Mid Cap
Growth Fund 02.07.02 29.04.02

Franklin Templeton Global 
Growth and Value Fund 12.11.02 11.09.02

Franklin U.S. Ultra Short 
Bond Fund 09.12.03 09.10.03

Franklin U.S. Total Return Fund 09.12.03 09.10.03

Templeton European Total 
Return Fund 09.12.03 09.10.03

Templeton Global Total Return Fund 09.12.03 09.10.03

Templeton Global Bond (Euro) Fund 09.12.03 09.10.03

Templeton U.S. Value Fund 09.12.03 09.10.03

Templeton Global Equity 
Income Fund 10.11.05 12.09.05

Templeton Global Income Fund 10.11.05 12.09.05

Franklin Global Real Estate 
(Euro) Fund 11.04.06 10.02.06

Franklin Global Real Estate
(USD) Fund 11.04.06 10.02.06

Franklin India Fund 11.04.06 10.02.06

Franklin Mutual Global 
Discovery Fund 11.04.06 10.02.06

Templeton Asian Bond Fund 11.04.06 10.02.06

Templeton BRIC Fund 11.04.06 10.02.06

Franklin Asian Flex Cap Fund 13.02.07 18.12.06

Franklin Natural Resources Fund 30.10.07 29.10.07

Franklin Strategic Income Fund 30.10.07 29.10.07
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Deutschland Österreich

Templeton Global High Yield Fund 30.10.07 29.10.07

Templeton Emerging Markets 
Smaller Companies Fund 30.10.07 29.10.07

Franklin Templeton Global 
Fundamental Strategies Fund 15.01.08 10.01.08

Franklin MENA Fund 07.08.08 08.08.08

Franklin Templeton Global Equity 
Strategies Fund 07.08.08 08.08.08

Franklin U.S. Focus Fund 07.08.08 08.08.08

Deutschland Österreich

Franklin Euroland Core Fund 12.11.08 22.11.08

Franklin Mutual Euroland Fund 12.11.08 22.11.08

Franklin World Perspectives Fund 12.11.08 22.11.08

Templeton Asian 
Smaller Companies Fund 12.11.08 22.11.08

Templeton Frontier Markets Fund 12.11.08 22.11.08

Templeton Euro Money Market Fund 06.01.10 20.01.10

PROSPEKT DER FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Erwerb von Investmentanteilen
Wenn Sie Anteile erwerben möchten, füllen Sie bitte das Antragsformular aus und senden es an:

Franklin Templeton Investment Funds
c/o Franklin Templeton Investment Services GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 27223-272
Telefax 069 27223-141

Die Franklin Templeton Investment Services GmbH fungiert als Empfangsbotin der Franklin Templeton
Investment Funds, die sämtliche Aufträge (Kauf-, Verkaufs- und Umtauschgeschäfte) an die 
Franklin Templeton Investment Funds weiterleitet.

Franklin Templeton Investment Services GmbH wird bei Unklarheiten eines Auftrages unverzüglich
Kontakt mit dem Anteilsinhaber, gegebenenfalls über seinen Anlageberater, aufnehmen, behält sich aber
vor, das Kommunikationsmittel in jedem Einzelfall nach freiem Ermessen zu wählen und zwar
unabhängig davon, welche Kommunikationsmöglichkeiten bestehen oder der Anteilsinhaber fordert. 

Bitte beachten Sie die den Antragsunterlagen beiliegenden Informationen zur Kundenidentifizierung,
insbesondere zum Postidentverfahren für Anleger in Deutschland.

Franklin Templeton Investment Services GmbH steht den Anlegern als Servicegesellschaft sowie als
Informationsstelle gem. § 131 S. 2 Investmentgesetz zur Verfügung. Sie ist berechtigt, in Deutschland und
Österreich mit Anlagevermittlern und Finanzberatern Vertriebsverträge wegen der Investmentanteile der
Gesellschaft abzuschließen.

Diese Anlagevermittler und Banken sind selbständig tätig und erbringen dem Anleger eine eigene
Leistung. Auch wenn sie Provisionszahlungen erhalten, sind die Anlagevermittler und Banken weder
Erfüllungsgehilfen der Franklin Templeton Investment Funds noch der Franklin Templeton Investment
Services GmbH noch einer anderen Gesellschaft der Franklin Templeton Gruppe, noch vertreten sie diese
in sonstiger Weise. Eine Haftung für die Anlagevermittler und Banken wird deshalb von diesen
Gesellschaften nicht übernommen.

Aufträge von Banken und Institutionen müssen bis 16.00 Uhr Frankfurter Zeit an Tagen, an denen der
Nettovermögenswert des Teilfonds berechnet wird, bei der Franklin Templeton Investment Services
GmbH eingegangen sein, damit unter normalen Umständen der an diesem Tag errechnete Ausgabepreis
zugrunde gelegt werden kann. Diese Aufträge können allerdings nur an den Tagen angenommen werden,
an denen die Banken in Frankfurt am Main geöffnet sind („Bankarbeitstag“) und auch nur dann, wenn
zuvor eine entsprechende Vereinbarung mit der Franklin Templeton Investment Services GmbH
abgeschlossen wurde. Der Anlagebetrag ist am dritten Bankarbeitstag nach Ausgabe der Anteile fällig.

Die Franklin Templeton Investment Services GmbH hat eine Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO und ist nicht
berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilsscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen.
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Mindestanlagesummen
Für Anteile der Klasse I gelten abweichende Regelungen (siehe oben unter „Anteilserwerb“ und
„Anteilsklassen – Staffelung der Emissionsgebühren“).

Einmalanlage: 2.500 EUR
Folgezahlungen: 500 EUR
Sparplan: 50 EUR monatlich bzw. vierteljährlich (siehe Sparplan)
Entnahmeplan: Fondsanteile im Wert von 25.000 EUR/25.000 USD 

monatliche Entnahmen 100 EUR/100 USD (siehe Entnahmeplan)

Zahlungsweise in Deutschland

Überweisung
Es wird empfohlen, den Anlagebetrag in Euro auf eines der Zahlstellenkonten zu überweisen.
Vorgedruckte Überweisungsträger stehen zur Verfügung. Als Empfänger geben Sie bitte 
„Franklin Templeton Investment Funds“ an. Zahlungen dürfen nur auf die im Folgenden 
angegebenen Zahlstellenkonten geleistet werden.

Scheckeinreichungen
Die Franklin Templeton Investment Services GmbH nimmt keine Schecks entgegen. Die Franklin
Templeton Investment Services GmbH behält sich vor, bei ihr eingehende Schecks an den Absender
zurückzuschicken. Anleger, die dennoch Scheckeinzahlungen vornehmen wollen, können dies durch eine
von der Einsendung des Antrags getrennte Übersendung des Schecks an die Franklin Templeton
International Services S.A. tun.

Da bei der Abwicklung von Scheckzahlungen Zeitverzögerungen (Scheckeinzug, manueller Versand,
Postlaufzeiten) und zusätzliche Bankgebühren entstehen könnten, wird Anlegern jedoch dringend
empfohlen, ihre Anlagebeträge durch Überweisung zu leisten.

Einreichung eines EUR-Schecks
Bitte stellen Sie den Verrechnungsscheck in Euro auf die „Franklin Templeton Investment Funds“ aus und
senden Sie ihn – getrennt vom Antrag – an die Franklin Templeton International Services S.A., Luxembourg.
Die Franklin Templeton International Services S.A., Luxembourg, leitet die Schecks unverzüglich an die
Depotbank des Fonds weiter. Erst nach der Bezahltmeldung kann die Anlage getätigt werden.

Einreichung eines USD-Orderschecks
USD-Schecks, gezogen auf eine US-amerikanische Bank und ausgestellt auf den Transferagenten des
Fonds, die Franklin Templeton International Services S.A., Luxembourg, können auch – getrennt vom
Antrag – an die Franklin Templeton International Services S.A. gesandt werden. Falls der USD-Scheck nicht
auf eine US-amerikanische Bank gezogen ist, fordert die Franklin Templeton International Services S.A.,
Luxembourg, diesen Betrag zuerst an. Erst nach der Bezahltmeldung kann die Anlage getätigt werden.

Zahlstellen in Deutschland für Transaktionen in Euro
J.P. Morgan AG
Junghofstraße 14
60311 Frankfurt am Main
Konto 6 111 600 208, BLZ 501 108 00

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
20095 Hamburg
Konto 4 073 003, BLZ 200 304 00

PROSPEKT DER FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
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Als Begünstigter ist die „Franklin Templeton Investment Funds“ anzugeben. Unter Verwendungszweck
tragen Sie bitte den Namen des Anteilsinhabers und die Investment-Kontonummer (bei bereits
bestehenden Konten) bzw. die Antragsnummer (bei Erstkauf) ein. Falls schon ein Investmentkonto
besteht, jedoch in einem anderen Fonds investiert werden soll, ist die entsprechende vierstellige Nummer
des neuen Fonds und die Stammnummer (5. bis 14. Stelle) des bereits bestehenden Kontos anzugeben.

Oben genannte Zahlstellen haben die Funktion von Zahlstellen gem. § 131 S. 1 Investmentgesetz
übernommen. Zahlungen der Anleger an die Gesellschaft können über diese Zahlstellen geleitet werden.
Die Zahlstellen leiten diese im Auftrag der Anleger an die Gesellschaft weiter. Wenn die Basiswährung des
betreffenden Fonds nicht auf Euro lautet, veranlasst der Transferagent nach Eingang der Zahlung bei der
Gesellschaft auf Rechnung des Anlegers am Londoner Devisenmarkt einen Währungswechsel zu dem im
Zeitpunkt der Ausführung der Transaktion gültigen Wechselkurs.

Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr sind in Deutschland von den Anteilsinhabern nach der
Außenwirtschaftsverordnung gegenüber den beauftragten Geldinstituten zu melden. Franklin Templeton
Investment Services GmbH hat es für die Anteilsinhaber übernommen, die erforderlichen Meldepflichten
nach der Außenwirtschaftsverordnung zu erfüllen.

Zahlungsweise in Österreich
Bitte überweisen Sie den Anlagebetrag in Euro an die Bank Austria Creditanstalt AG. Falls ein
Verrechnungsscheck in Euro ausgestellt wird, ist er auszustellen auf „Franklin Templeton Investment
Funds“ und – getrennt vom Antrag – an die Franklin Templeton International Services S.A., Luxembourg,
zu senden. Die Franklin Templeton Investment Services GmbH nimmt keine Schecks entgegen. 
Franklin Templeton Investment Services GmbH behält sich vor, bei ihr eingehende Schecks an den Absender
zurückzuschicken. Die Franklin Templeton International Services S.A., Luxembourg, leitet die Schecks
unverzüglich an die Depotbank des Fonds weiter. Erst nach der Bezahltmeldung kann die Anlage getätigt
werden. Natürlich ist auch die Zahlung per USD-Orderscheck möglich (siehe Zahlungsweise in Deutschland).

Da bei der Abwicklung von Scheckzahlungen Zeitverzögerungen (Scheckeinzug, manueller Versand,
Postlaufzeiten) und zusätzliche Bankgebühren entstehen könnten, wird Anlegern jedoch dringend
empfohlen, ihre Anlagebeträge durch Überweisung zu leisten.

Zahlstelle in Österreich für Transaktionen in Euro
Bank Austria Creditanstalt AG
Am Hof 2
1010 Wien
Konto 0003-00145/10, BLZ 120 00

Unter Begünstigter ist die „Franklin Templeton Investment Funds“ anzugeben. Unter Verwendungszweck
tragen Sie bitte den Namen des Anteilsinhabers, die Investment-Kontonummer (bei bereits bestehenden
Konten) bzw. die Antragsnummer (bei Erstkauf) und die Wertpapierkennnummer des entsprechenden
Fonds ein.

In Österreich leitet die Bank Austria Creditanstalt AG die eingehenden Beträge im Auftrag der Anleger
unverzüglich an die Gesellschaft weiter. Der Transferagent veranlasst nach Eingang der Zahlung bei der
Gesellschaft auf Rechnung des Anlegers am Londoner Devisenmarkt einen Währungswechsel in die
Basiswährung des betreffenden Fonds – sofern erforderlich – zu dem im Zeitpunkt der Ausführung der
Transaktion gültigen Wechselkurs.

Die Funktion der österreichischen Zahlstelle im Sinne von § 34 InvFG 1993 hat die Bank Austria
Creditanstalt AG übernommen. Zahlungen der Anleger an die Gesellschaft können über diese Zahlstelle
geleitet werden. Die Zahlstelle leitet diese im Auftrag der Anleger an die Gesellschaft weiter. Außerdem
sind bei der Bank Austria Creditanstalt AG die vereinfachten und ausführlichen Verkaufsprospekte,
Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung der Gesellschaft (in Kopie) sowie die jeweils gültigen
Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich. Dort können im Weiteren auch die im Abschnitt „Einsehbare
Dokumente“ aufgeführten Dokumente während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

PROSPEKT DER FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
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Folgezahlungen
Folgezahlungen auf bereits bestehende Anteilsinhaberkonten können in Euro auf eines der
Zahlstellenkonten erfolgen. Dabei ist die Nummer des Anteilsinhaberkontos bei der Franklin Templeton
International Services S.A. anzugeben.

Sparplan in Deutschland und Österreich
In Deutschland und Österreich haben Anleger die Möglichkeit, einen Sparplan abzuschließen, in dessen
Rahmen sie Zahlungen zum Erwerb von Anteilen der Klassen A und N in monatlichen oder
vierteljährlichen Beträgen leisten können.

Der Mindestbetrag einer Sparrate beträgt 50 EUR (monatlich bzw. vierteljährlich), ohne dass eine
Ersteinzahlung bei Aufnahme des Sparplans notwendig ist.

Um eine Gebührenentlastung für die Anleger und den Fonds zu erreichen, wird der Sparplan im
Einzugsermächtigungsverfahren durchgeführt.

Teilnehmer eines Sparplans werden deshalb gebeten, dem Franklin Templeton Investment Funds auf dem
Antragsformular eine jederzeit widerrufliche Ermächtigung zu erteilen, von ihrem Bankkonto mittels
Lastschrift jeweils zum 1. eines Monats den vereinbarten Sparbetrag auf ein Zahlstellenkonto des Fonds
abzubuchen.

Die Teilnehmer eines Sparplans verpflichten sich, am Tag des Einzugs der Lastschrift ein entsprechendes
Guthaben auf ihrem Bankkonto vorzuhalten und eingereichten Lastschriften nur zu widersprechen, sofern
der Inhalt der Lastschrift nicht von der Einzugsermächtigung gedeckt ist. Anderenfalls sind sie zum Ersatz
der dem Fonds und/oder der Franklin Templeton Investment Services GmbH durch die Rücklastschrift
entstehenden Kosten verpflichtet.

Die Emissionsgebühr ist nur auf die tatsächlich eingezahlten Sparbeträge zu entrichten; eine
Kostenvorwegbelastung findet nicht statt.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass sie im Rahmen eines Sparplans Investmentanteile erwerben, deren
Wert Schwankungen unterliegt, so dass eine kontinuierliche Vermögenssteigerung unter Umständen nicht
erzielt wird und unter ungünstigen Umständen sogar ein Verlust der Sparbeträge eintreten kann.

Kontoführung
Konten können entweder auf einen einzelnen Inhaber (Einzelkonto) oder auf zwei Anleger gemeinsam
(Gemeinschaftskonto) eröffnet werden. Anleger werden gebeten, auf dem Antragsformular die
entsprechende Rubrik anzukreuzen.

Gemeinschaftskonten mit gemeinsamer Verfügungsberechtigung
Bei Gemeinschaftskonten mit gemeinsamer Verfügungsberechtigung können Verfügungen nur mit der
Unterschrift beider Kontoinhaber erfolgen. Bitte beachten Sie unbedingt auch die im Kapitel „Todesfall“
dargelegten Bedingungen.

Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsberechtigung
Bei Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsberechtigung kann ein Anteilsinhaber allein – auch zu
seinen Gunsten – ohne die Unterschrift oder sonstige vorherige Zustimmung des anderen Anteilsinhabers
sämtliche Verfügungen über das Gemeinschaftskonto, nicht jedoch dessen Auflösung ausführen. Die
Franklin Templeton Investment Funds hat keine Verpflichtung, vor der Durchführung einer
entsprechenden Weisung den anderen Kontoinhaber zu informieren. Anleger sollten sich daher über die
Gefahr des Missbrauchs der Einzelverfügungsbefugnis bewusst sein. Die Franklin Templeton Investment
Funds wird auf die jederzeit mögliche Weisung eines einzelnen Kontoinhabers die
Einzelverfügungsbefugnis in eine gemeinsame Verfügungsbefugnis ändern. Bitte beachten Sie unbedingt
auch die im Kapitel „Todesfall“ dargelegten Bedingungen.
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Todesfall
Bei der Einrichtung eines Gemeinschaftskontos beauftragen die Anteilsinhaber die Franklin Templeton
Investment Funds bzw. den Transferagenten, im Falle ihres Todes die Anteile auf den überlebenden
Kontoinhaber zu übertragen. Eine Übertragung auf den überlebenden Kontoinhaber kann in der Regel
erst nach Vorlage der Sterbeurkunde erfolgen. Für die Übertragung der Anteile ist die Errichtung eines
Kontos auf den überlebenden Kontoinhaber erforderlich. Die Franklin Templeton Investment Funds, 
der Transferagent oder die Franklin Templeton Investment Services GmbH haben keine Verpflichtung,
mögliche Erben von diesem Vorgang zu unterrichten oder deren Weisungen einzuholen. Sollte/n jedoch
der Erbe/die Erben des verstorbenen Kontoinhabers den Auftrag zur Übertragung widerrufen, bevor die
Franklin Templeton Investment Funds bzw. der Transferagent diesen ausführen konnte, so wird die
Franklin Templeton Investment Funds das betreffende Konto als Gemeinschaftskonto mit
gemeinschaftlicher Verfügungsbefugnis weiterführen und dementsprechend nur noch gemeinsamen
Weisungen der Erben und des überlebenden Kontoinhabers Folge leisten. Anteilsinhaber sollten daher in
ihrer letztwilligen Verfügung entsprechende Vorsorge treffen. Anleger, die die Übertragung des Kontos 
auf den überlebenden Anteilsinhaber nicht wünschen, geben dies bitte auf dem Antragsformular an.

Im Todesfall wird die Franklin Templeton Investment Funds einer notwendigen Klärung der
Verfügungsberechtigung über ein Anteilsinhaberkonto die Vorlegung eines Erbscheines, eines
Testamentsvollstrecker-Zeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen. In
Einzelfällen kann die Franklin Templeton Investment Funds nach ihrem Ermessen auf die Vorlage eines
Erbscheines oder eines Testamentsvollstrecker-Zeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder
eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger
Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Franklin Templeton Investment Funds darf denjenigen, der
darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen
und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Das gilt nicht, wenn Franklin Templeton
Investment Funds bekannt ist, dass der dort Genannte nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies
infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

Minderjährigenkonten
Die Einrichtung eines Kontos auf den Namen eines Minderjährigen erfolgt nur mit der Zustimmung
beider Elternteile des Minderjährigen. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen wird die Zustimmung der
Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten auch zu jeder weiteren Transaktion in Bezug auf das Konto benötigt.

Sollte ein Elternteil allein das Sorgerecht über den Minderjährigen ausüben, so ist die Franklin Templeton
Investment Funds berechtigt, sich vor Eröffnung des Kontos bzw. der Durchführung weiterer
Transaktionen die Sorgeberechtigung nachweisen zu lassen. Zu diesem Zweck kann z. B. die Vorlage
eines entsprechenden Urteils des Familien- oder Vormundschaftsgerichts verlangt werden.

Die Sorgeberechtigten haben auch die Möglichkeit, bei der Eröffnung des Kontos zu bestimmen, dass
jeder Einzelne von ihnen über das Konto verfügungsberechtigt sein soll. Diese Berechtigung kann
gegenüber der Franklin Templeton Investment Funds jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Als Korrespondenzadresse des Minderjährigenkontos dient bis zu dessen Volljährigkeit die Adresse des
ersten im Antragsformular genannten Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten.

Nach dem Eintritt der Volljährigkeit kann die Franklin Templeton Investment Funds vor der
Durchführung der ersten Weisung des Kontoinhabers zum Schutz gegen Missbrauch verlangen, dass der
Kontoinhaber eine bestätigte Unterschrift vorlegt.

Mitwirkungspflichten der Anteilsinhaber

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Anteilsinhaberkontos ist es erforderlich, dass der Anteilsinhaber
Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie sonstige das Konto betreffende Änderungen der
Franklin Templeton Investment Funds unverzüglich mitteilt. Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt
zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben,
die zu Verzögerungen führen können.
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Jeder Anteilsinhaber hat die ihm zugesandten Kontoauszüge, Anzeigen über die Ausführung von
Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit
unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. Dies gilt auch für das
Ausbleiben von Bestätigungen über die Abwicklung vom Anteilsinhaber in Auftrag gegebener Geschäfte.

Ausgabepreis

Klasse A Anteile
Der Ausgabepreis der Klasse A Anteile entspricht dem Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich
Emissionsgebühr entsprechend der Tabelle auf Seite 117.

Klasse AX, B,  C und Klasse N Anteile
Siehe Kapitel „Anteilsklassen – Staffelung der Emissionsgebühren“.

Hinsichtlich des Angebotes von Klasse AX, B, C und Klasse N Anteilen gelten die folgenden Besonderheiten:

• In Deutschland und Österreich werden den Anlegern bis auf Weiteres keine (neuen) Klasse B Anteile
und keine Anteile der Klasse AX und C angeboten.

• Für Klasse N Anteile wird zurzeit in Deutschland und in Österreich keine Emissionsgebühr erhoben.

Bezogen auf die Nettoanlage
Bezogen auf die Bruttoanlage (Ausgabepreis abzüglich 

Name des Teilfonds (Ausgabepreis) Emissionsgebühren)

Franklin Asian Flex Cap Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Biotechnology Discovery Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Euroland Core Fund 5,25 % 5,54 % 

Franklin European Growth Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Global Growth Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Global Real Estate (Euro) Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Global Real Estate (USD) Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin High Yield (Euro) Fund 3,00 % 3,09 %

Franklin High Yield Fund 3,00 % 3,09 %

Franklin Income Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin India Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin MENA Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Mutual Beacon Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Mutual Euroland Fund 5,25 % 5,54 % 

Franklin Mutual European Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Mutual Global Discovery Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Natural Resources Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Strategic Income Fund 3,00 % 3,09 %

Franklin Technology Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 5,25 % 5,54 % 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 5,25 % 5,54 % 

Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin Templeton Japan Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin U.S. Equity Fund 5,25 % 5,54 %
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Bezogen auf die Nettoanlage
Bezogen auf die Bruttoanlage (Ausgabepreis abzüglich 

Name des Teilfonds (Ausgabepreis) Emissionsgebühren)

Franklin U.S. Focus Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin U.S. Government Fund 2,00 % 2,04 %

Franklin U.S. Opportunities Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 5,25 % 5,54 %

Franklin U.S. Total Return Fund 3,00 % 3,09 %

Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund 3,00 % 3,09 %

Franklin World Perspectives Fund 5,25 % 5,54 % 

Templeton Asian Bond Fund 3,00 % 3,09 %

Templeton Asian Growth Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Asian Smaller Companies Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton BRIC Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton China Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Eastern Europe Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Emerging Markets Bond Fund 3,00 % 3,09 %

Templeton Emerging Markets Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Euro Liquid Reserve Fund 0,00 % 0,00 %

Templeton Euro Government Bond Fund 3,00 % 3,09 %

Templeton Euro Money Market Fund 0,00 % 0,00 %

Templeton Euroland Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton European Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton European Total Return Fund 3,00 % 3,09 %

Templeton Frontier Markets Fund 5,25 % 5,54 % 

Templeton Global Balanced Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,00 % 3,09 %

Templeton Global Bond Fund 3,00 % 3,09 %

Templeton Global Equity Income Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Global (Euro) Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Global Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Global High Yield Fund 3,00 % 3,09 %

Templeton Global Income Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Global Smaller Companies Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Global Total Return Fund 3,00 % 3,09 %

Templeton Growth (Euro) Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Korea Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Latin America Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton Thailand Fund 5,25 % 5,54 %

Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,00 % 0,00 %

Templeton U.S. Value Fund 5,25 % 5,54 %

Für die zusätzliche Erhebung nachträglicher Emissionsgebühren und Vertriebsgebühren siehe Kapitel
„Anteilsklassen – Staffelung der Emissionsgebühren“.
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Rückgabe der Investmentanteile
Die Klasse A Anteile werden im Regelfall gebührenfrei zum Rücknahmepreis zurückgenommen, wenn der
Anteilsinhaber dem Transferagenten einen Antrag zuschickt, der in „guter Ordnung“ ist. Wegen
nachträglicher Emissionsgebühren bei anderen Anteilsklassen wird auf das Kapitel „Anteilsklassen –
Staffelung der Emissionsgebühren“ verwiesen. In „guter Ordnung“ bedeutet, dass der Rücknahmeauftrag
die folgenden Kriterien erfüllen muss:

1. Der Auftrag ist schriftlich an die

Franklin Templeton Investment Funds
c/o Franklin Templeton Investment Services GmbH
Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt
Telefon 069 27223-272
Telefax 069 27223-141

zu senden, die den Auftrag unverzüglich auf elektronischem Wege an den Transferagenten weiterleitet.

Rücknahmeaufträge können auch bei den deutschen Zahlstellen bzw. der österreichischen Zahlstelle
zur Weiterleitung an den Transferagenten eingereicht werden.

Bei Auftragserteilung per Fax an die Franklin Templeton Investment Services GmbH bis 16.00 Uhr
Frankfurter Zeit, und zwar an Tagen, an denen der Nettoinventarwert der Fonds berechnet wird,
wird unter normalen Umständen der an diesem Tag errechnete Rücknahmepreis zugrunde gelegt.
Diese Aufträge können allerdings nur an Tagen angenommen werden, an denen die Banken in
Frankfurt geöffnet sind („Bankarbeitstag“). Jedoch behält sich Franklin Templeton Investment
Services GmbH vor, die Zahlung so lange zurückzuhalten, bis das Auftragsoriginal bei der Franklin
Templeton Investment Services GmbH eingeht.

2. Die auf dem Rücknahmeauftrag vorzunehmende(n) Unterschrift(en) des/der Anteilsinhaber(s)
muss/müssen genau der/den Unterschrift(en) auf dem Kaufantrag entsprechen. In dem Antrag ist
entweder die Zahl der Anteile oder der Betrag der Fondswährung anzugeben, für die die Rücknahme
beantragt wird.

3. Falls für die betreffenden Anteile Zertifikate ausgegeben wurden, sind diese nicht dem Antrag
beizufügen, sondern direkt an den Transferagenten, die Franklin Templeton International Services
S.A., Luxemburg, zu senden. Der Transferagent behält sich vor, den Rücknahmeauftrag erst dann
abzuwickeln, wenn sowohl der Rücknahmeantrag als auch die Zertifikate bei ihm eingegangen sind.
Wenn Rücknahmeanträge über eine der deutschen bzw. die österreichische Zahlstelle zur
Weiterleitung an den Transferagenten eingereicht werden, können diesen Anträgen die Zertifikate
beigefügt und bei der jeweiligen Zahlstelle eingereicht werden.

4. Falls die zur Rücknahme vorgesehenen Anteile auf einen Nachlass, eine Bank, eine Stiftung, einen
Treuhänder oder Vormund bzw. auf eine Kapital- oder Personengesellschaft eingetragen sind, müssen
Unterlagen beiliegen, aus denen nach Ermessen der Franklin Templeton Investment Services GmbH
die Befugnis des Unterzeichners oder der Unterzeichner des Antrags ersichtlich ist und/oder die allen
einschlägigen Rechtsvorschriften genügen müssen. Nähere Informationen sind bei der Franklin
Templeton Investment Services GmbH erhältlich.

Der Rücknahmepreis ist der Nettoinventarwert der Anteile, der als Nächster errechnet wird,
nachdem der Rücknahmeauftrag in guter Ordnung beim Transferagenten eingegangen ist. 
Die Zahlung des Rücknahmepreises, d. h. die Absendung des Rücknahmeerlöses, erfolgt im Regelfall
innerhalb von 5 Bankarbeitstagen nach Eingang des Rücknahmeauftrags bei dem Transferagenten.

Der Rücknahmeerlös wird gemäß Seite 53 ff. des Prospektes nach Wahl des Anteilsinhabers entweder
in Form eines Schecks oder durch Banküberweisung gezahlt. Ein etwaiger Währungswechsel erfolgt
unverzüglich nach Feststellung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Zahlungen per Überweisung oder
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Scheck erfolgen auf Kosten der Anteilsinhaber. Hierzu zählen auch etwaige durch einen
Währungswechsel bedingte Kosten. Sofern der Anteilsinhaber eine Überweisung des
Rücknahmeerlöses wünscht und hierbei keine Währung für die Zahlung angibt, erfolgt bei
Überweisung auf ein vom Anteilsinhaber benanntes Konto in einem Mitgliedsland der Europäischen
Währungsunion die Zahlung in Euro.

Bei Rücknahmeanträgen von Anteilsinhabern, die bei der Franklin Templeton Investment Services
GmbH eingehen und bei denen eine Zahlung per Banküberweisung gewünscht wird, wird die
Banküberweisung grundsätzlich nur ausgeführt, sofern das Konto des Anteilsinhabers auf denselben
Namen wie das Empfängerkonto bei der Bank lautet, bzw. es sich um ein vom Kunden mitgeteiltes
Referenzkonto handelt. Bei Konten mit mehr als einem Anteilsinhaber wird die Auszahlung nur auf
ein Empfängerkonto durchgeführt, welches auf den Namen mindestens eines der Anteilsinhaber
lautet. Den Anlegern wird daher dringend empfohlen, stets ein die vorgenannten Anforderungen
erfüllendes Konto zu benennen, da es anderenfalls zu Zeitverzögerungen bei der Rückzahlung
kommen kann. Entsprechendes gilt für die Übertragung von Anteilen in ein nicht von Franklin
Templeton geführtes Depot. Eine Übertragung an Dritte ist hierbei grundsätzlich nicht möglich.
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen die Franklin Templeton Investment Services GmbH.

Anteilsinhaber können sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und
sonstige Zahlungen) über die deutschen Zahlstellen bzw. – in Österreich – über die österreichische
Zahlstelle verlangen.

Entnahmeplan
Die Anteilsinhaber können ein Programm für systematische Entnahmen („Entnahmeplan“) vereinbaren
und monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich regelmäßige Zahlungen von 100 EUR oder 
100 USD oder mehr von ihrem Konto erhalten. Ein solcher Anteilsinhaber muss Investmentanteile am
Fonds im Gegenwert von mindestens 25.000 EUR bzw. 25.000 USD unterhalten. Für die Vereinbarung
oder Durchführung des Planes werden keine Servicegebühren erhoben. Ausschüttungen von realisierten
Kursgewinnen und Dividenden auf das Konto des Anteilsinhabers müssen zum Nettoinventarwert in
weiteren Anteilen wieder angelegt werden.

Die Zahlungen werden geleistet, indem Anteile zur Bestreitung der vereinbarten Entnahmen zum
Inventarwert des Tages zurückgenommen werden. Die Entnahmen werden überwiesen oder per Scheck an
die registrierte Adresse geschickt.

Die Rücknahme von Anteilen kann die auf dem Anteilsinhaberkonto verbuchten Anteile verringern und
schließlich aufbrauchen, soweit die Entnahmen den Wert der mit Dividenden und Ausschüttungen
erworbenen Anteile übersteigen. Dies kann insbesondere bei einem Kursrückgang eintreten. Wenn am
Datum der vereinbarten Ausschüttung nicht genügend Anteile verbucht sind, wird keine Zahlung im
Rahmen des Planes geleistet, sondern das Konto wird geschlossen und das verbleibende Guthaben an den
Anteilsinhaber überwiesen. Die Zahlungen im Rahmen des Entnahmeplanes können nicht als echte
Rendite oder Ertrag angesehen werden, weil ein Teil der Zahlungen den Charakter einer Rückzahlung des
angelegten Kapitals haben kann. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt bis auf Weiteres um den 25. Tag
eines Monats.

Die Unterhaltung eines Entnahmeplanes bei gleichzeitigem Kauf zusätzlicher Fondsanteile wäre wegen der
Emissionsgebühren, die auf zusätzliche Käufe zu zahlen sind, unvorteilhaft.

Der Entnahmeplan kann durch schriftliche Kündigung des Anteilsinhabers oder des Fonds aufgehoben
werden und endet automatisch, wenn alle Anteile zurückgenommen oder dem Konto entnommen sind
oder wenn der Fonds über den Tod oder die Geschäftsunfähigkeit des Anteilsinhabers benachrichtigt
wird. Solange ein Entnahmeplan besteht, können keine Anteilszertifikate ausgestellt werden.

Anteilsumtausch
Bis auf Weiteres ist der Wechsel von den Aktienfonds zu allen anderen Fonds der Franklin Templeton
Investment Funds gebührenfrei.
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Der Antrag kann durch ein formloses Schreiben in deutscher Sprache an die Franklin Templeton
Investment Services GmbH erfolgen.

Telefonische Anträge werden nur von institutionellen Kunden angenommen.

Anträge können nicht in elektronischer Form (E-Mail) gestellt werden.

Umtauschanträge für Anteile können bei den deutschen Zahlstellen bzw. bei der österreichischen
Zahlstelle eingereicht werden.

Ein Wechsel in einen Franklin Templeton Fonds, der kein Teilfonds der Franklin Templeton Investment
Funds ist, kann nur bzw. erst abgewickelt werden, wenn für diesen anderen Franklin Templeton Fonds
bereits ein Investmentkonto besteht bzw. ein ordnungsgemäßer Antrag auf Eröffnung eines
Investmentkontos vorliegt. Da Franklin Templeton Fonds und ihre Depotbanken in verschiedenen
Ländern ihren Sitz haben, kann sich die Abwicklung eines solchen Tausches unter Umständen über
mehrere Geschäftstage hinziehen.

Allgemeine Informationen

Anfragen
Bitte richten Sie Anfragen an:

Franklin Templeton Investment Services GmbH
Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt
Telefon 069 27223-272
Telefax 069 27223-141

Bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH sind neben den Ausgabe-, Umtausch- und
Rücknahmepreisen, den Zwischengewinnen, den Aktiengewinnen, den Immobiliengewinnen und den
akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträgen der Teilfonds der vereinfachte und der ausführliche
Verkaufsprospekt und die Finanzberichte (die geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresberichte)
sowie die Satzung der Franklin Templeton Investment Funds kostenlos in Papierform erhältlich. Darüber
hinaus können bei ihr die im Abschnitt „Einsehbare Dokumente“ aufgeführten Unterlagen während der
üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Institutionelle Anleger
Für institutionelle Anleger gibt es weitere Methoden des Erwerbs, der Rückgabe oder des Tausches der
Investmentanteile. Nähere Informationen sind bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH
erhältlich.

Kontoauszüge
Die Anteilsinhaberkonten werden nach den Registrierungsanweisungen des Anteilsinhabers eröffnet.
Bewegungen auf dem Konto, wie zum Beispiel weitere Anlagen und Wiederanlagen von Dividenden,
werden durch regelmäßige Kontoauszüge der Franklin Templeton International Services S.A. bestätigt.

Steuerliche Angaben

Besteuerung in Luxemburg
Nach den geltenden Gesetzen unterliegen die Anteilsinhaber keiner Kapitalgewinn-, Einkommens-,
Quellen-, Schenkungs-, Vermögens-, Erbschafts- oder sonstigen Steuer in Luxemburg (mit Ausnahme
derjenigen Anteilsinhaber, die ihren Wohnsitz, ihren Aufenthaltsort oder einen ständigen Firmensitz in
Luxemburg haben, und mit Ausnahme bestimmter Personen mit früherem Wohnsitz in Luxemburg, 
wenn sie mehr als 25 % des Aktienkapitals der SICAV halten).
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Besteuerung in Deutschland
Die folgenden allgemeinen Hinweise zur Besteuerung von Erträgen aus Anteilen an Investmentfonds
beziehen sich auf in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber und basieren auf der
derzeit bekannten Rechtslage. Die steuerliche Beurteilung kann sich durch Gesetzgebung, Rechtsprechung
oder Erlasse der Finanzverwaltung ändern. Die Besteuerung der einzelnen Anteilsinhaber hängt von
unterschiedlichen individuellen Faktoren ab, die in dieser Zusammenfassung nicht berücksichtigt werden.
Es wird den Anteilsinhabern daher empfohlen, sich bezüglich ihrer persönlichen Steuersituation an einen
Steuerberater zu wenden. Insbesondere auch ausländischen Anlegern empfehlen wir, sich vor Erwerb von
Anteilen mit einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um mögliche steuerliche Konsequenzen aus
dem Anteilserwerb individuell zu klären. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Anforderungen des § 5 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen, um
den Anteilsinhabern eine Besteuerung der Erträge gemäß §§ 2, 4 InvStG zu ermöglichen und eine
pauschale Besteuerung gemäß § 6 InvStG (sog. intransparente Fonds) zu vermeiden. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die notwendigen Besteuerungsgrundlagen in der gesetzlich vorgegebenen Frist zu
veröffentlichen und eine behördlich anerkannte Wirtschaftsprüfungsstelle oder eine vergleichbare Stelle
mit der Prüfung und Bescheinigung der Daten zu beauftragen.

Hiervon ausdrücklich ausgeschlossen sind die Anteilsklassen B und C, sowie alle Anteilsklassen in
alternativer Währung außer EURO oder USD. Anteilsinhaber dieser Fonds werden entsprechend § 6
InvStG pauschal besteuert. Eine Investition in diese Anteilsklassen ist für deutsche Anteilsinhaber in aller
Regel steuerlich nachteilig.

Obwohl die Gesellschaft die steuerlich relevanten Sachverhalte mit größter Sorgfalt behandelt, wird keine
Gewähr dafür übernommen, dass die Steuerbehörden die von Franklin Templeton Investments
veröffentlichten Zahlen als richtig anerkennen.

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für alle Teilfonds und Anteilsklassen, sofern die Anforderungen
gem. § 5 InvStG vollständig erfüllt werden:

Die steuerpflichtigen Erträge des Investmentvermögens werden beim Privatanleger als Einkünfte aus
Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen
Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,--€ (für Alleinstehende bzw. getrennt
veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,--€ (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen. Zu den
Einkünften aus Kapitalvermögen gehören die vom Investmentvermögen ausgeschütteten Erträge, die
ausschüttungsgleichen Erträge, der Zwischengewinn sowie der Gewinn aus der Veräußerung von
Fondsanteilen, wenn diese nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. 

Darüberhinaus kann die Veräußerung von Fondsanteilen zu steuerpflichtigen Einkünften aus privaten
Veräußerungsgeschäften führen, soweit Investmentanteile vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich
Solidaritätszuschlag von 5,5 % und ggf. Kirchensteuer). Bei Inlandsverwahrung wird ein
Abgeltungsteuerabzug auf Kapitalerträge bei Ausschüttungen und Veräußerung bzw. Rückgabe von
Anteilen von der inländischen depotführenden Stelle durchgeführt. Dieser Steuerabzug hat grundsätzlich
Abgeltungswirkung, so dass die entsprechenden Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der
Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die
inländische depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und
ausländische Quellensteuern angerechnet. Vom Steuerabzug kann bei Privatanlegern Abstand genommen
werden, wenn der Anleger einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,
€ bei Einzelveranlagung bzw. 1.602, € bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Eine
Abstandnahme vom Steuerabzug erfolgt außerdem bei Vorlage einer Nichtveranlagungsbescheinigung
und für ausländische Anleger bei Nachweis der steuerlichen Ausländereigenschaft.
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Ein vorgenommener Steuerabzug hat u.a. dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche
Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus
Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den
niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet den vorgenommenen Steuerabzug auf die persönliche
Steuerschuld an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben, sind diese in der
Steuererklärung anzugeben (Veranlagungspflicht). Keinem Steuerabzug unterliegen die
ausschüttungsgleichen Erträge aus einem ausländischen Investmentvermögen (sowohl bei Depotführung
im Ausland als auch bei Depotführung im Inland). Außerdem kann bei Anteilen an einem ausländischen
Investmentvermögen, wenn die Anteile in einem ausländischen Depot verwahrt werden, kein Steuerabzug
auf ausgeschüttete Erträge, Zwischengewinne sowie den Rückgabegewinn erfolgen. Im Rahmen der
Veranlagung unterliegen diese Erträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem
Abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz. Angaben zu den Einkünften aus
Kapitalvermögen in der Steuererklärung können außerdem erforderlich sein, wenn im Rahmen der
Einkommensteuererklärung außergewöhnliche Belastungen oder Sonderausgaben (z.B. Spenden) geltend
gemacht werden. 

Befinden sich die Anteile im Betriebsvermögen, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich
erfasst. Ein bei Inlandsverwahrung vorgenommener Kapitalertragsteuerabzug von 25 % zuzüglich
Solidaritätszuschlag kann im Rahmen der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerveranlagung des
betrieblichen Anlegers angerechnet oder erstattet werden. Die inländische auszahlende Stelle kann bei
Vorlage einer Nichtveranlagungsbescheinigung ggf. vom Steuereinbehalt Abstand nehmen.
Entsprechendes gilt bei ausgeschütteten Dividenden sowie Gewinnen aus der Veräußerung von
Wertpapieren, Gewinnen aus Termingeschäften und Erträgen aus Stillhalterprämien, wenn der Anleger
eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist oder die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines
inländischen Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach
amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird.

Die steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steuerpflichtigen bzw. der
kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte Betrachtung der Ertragsbestandteile. 

Zinsen und zinsähnliche Erträge
Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig
davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden. 

Bei betrieblichen Anlegern können die zu versteuernden Zinsen gemäß § 2 Abs. 2a InvStG im Rahmen
der Zinsschrankenregelung nach § 4h EStG berücksichtigt werden. 

Dividenden
Ausgeschüttete oder thesaurierte Dividendenerträge sind beim Privatanleger grundsätzlich steuerpflichtig. 
Dividenden, die auf Anteile im Betriebsvermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind mit
Ausnahme von Dividenden nach dem REITG bei Körperschaften steuerfrei, 5 % der Dividenden gelten
jedoch als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben. Von sonstigen betrieblichen Anlegern (Einzelunternehmer,
Mitunternehmer einer Personengesellschaft) sind diese Erträge zu 40 % steuerfrei (Teileinkünfteverfahren).

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschäften und Erträge 
aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen Genussrechten und Investmentanteilen,
Gewinne aus Termingeschäften, Erträge aus Stillhalterprämien und Gewinne aus der Veräußerung der in
§ 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen, die auf der Ebene des
Investmentvermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet
werden. Werden Gewinne aus der Veräußerung der o.g. Wertpapiere/Kapitalforderungen, Gewinne aus
Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, sind sie auf Ebene des
Privatanlegers grundsätzlich steuerpflichtig. Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung von

PROSPEKT DER FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS



124 Franklin Templeton Investment Funds

Wertpapieren und Gewinne aus Termingeschäften sind bei Privatanlegern steuerfrei, wenn die
Wertpapiere auf Ebene des Investmentvermögens vor dem 1.1.2009 erworben bzw. die Termingeschäfte
vor dem 1.1.2009 eingegangen wurde. 

Für Körperschaften sind Veräußerungsgewinne aus Aktien steuerbefreit, 5 % der Veräußerungsgewinne
aus Aktien gelten jedoch als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben. Bei sonstigen betrieblichen Anlegern
sind Veräußerungsgewinne aus Aktien zu 40 % steuerfrei (Teileinkünfteverfahren). Veräußerungsgewinne
aus Renten/Kapitalforderungen, Gewinne aus Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien sind
hingegen in voller Höhe steuerpflichtig.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht von § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1
Buchstaben a) bis f) InvStG erfasst werden, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln.

Substanzausschüttungen
Substanzausschüttungen sind nicht steuerbar. Substanzausschüttungen, die der Anleger während seiner
Besitzzeit erhalten hat, sind allerdings dem steuerlichen Ergebnis aus der Veräußerung der Fondsanteile
hinzuzurechnen, d.h. sie erhöhen den steuerpflichtige Rückgabegewinn. 

Bei bilanzierenden Anlegern sind Substanzausschüttungen in der Handelsbilanz ertragswirksam zu
vereinnahmen und in der Steuerbilanz ist aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu bilden,
damit technisch die historischen Anschaffungskosten steuerneutral gemindert werden.

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Investmentvermögens wird teilweise in den Herkunftsländern
Quellensteuer einbehalten. Die Investmentgesellschaft kann die anrechenbare Quellensteuer auf der 
Ebene des Investmentvermögens wie Werbungskosten abziehen. In diesem Fall ist die ausländische
Quellensteuer auf Anlegerebene weder anrechenbar noch abzugsfähig. Übt die Investmentgesellschaft ihr
Wahlrecht zum Abzug der ausländischen Quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, wird die anrechenbare
Quellensteuer beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ertragsausgleich
Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebene Anteile, die zur Ausschüttung
herangezogen werden können (Ertragsausgleichsverfahren), sind steuerlich so zu behandeln wie die
Erträge, auf die diese Teile des Ausgabepreises entfallen. Das Ertragsausgleichsverfahren wird nicht nur
für steuerliche Zwecke sondern auch nach luxemburgischen Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des
Investmentvermögens, werden diese auf Ebene des Investmentvermögens steuerlich vorgetragen. Diese
sind von dem Investmentvermögen mit künftigen gleichartigen positiven Erträgen der Folgejahre zu
verrechnen. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht
möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer erst in dem
Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Investmentvermögens endet bzw.
die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Investmentvermögens erfolgt, für das die negativen
steuerlichen Erträge auf Ebene des Investmentvermögens verrechnet werden. Eine frühere
Geltendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers ist nicht möglich.

Zwischengewinnbesteuerung
Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis enthaltenen Entgelte für vereinnahmte oder
aufgelaufene Zinsen sowie Gewinne aus der Veräußerung von nicht in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben
a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen, die vom Fonds noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert
und infolgedessen beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden (etwa mit Stückzinsen aus
festverzinslichen Wertpapieren vergleichbar). Die Gesellschaft beabsichtigt den Zwischengewinn
börsentäglich zusammen mit dem Rücknahmepreis bekannt zu machen. Der Zwischengewinn ist bei
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Rückgabe oder Verkauf der Anteile durch Steuerinländer einkommensteuerpflichtiger Kapitalertrag. 
Der Steuerabzug auf den Zwischengewinn beträgt 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer) und wird von der inländischen auszahlenden Stelle einbehalten.

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im Jahr der Zahlung einkommensteuerlich
als negativer Kapitalertrag von anderen positiven Kapitalerträgen abgesetzt werden. Bei Verwahrung der
Anteile in einem inländischen Depot wird er bereits beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt.
Wird der Zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 % des Entgelts für die Rückgabe oder
Veräußerung des Investmentanteils als Zwischengewinn anzusetzen. Bei Verwahrung im ausländischen
Depot hat der Anleger die erhaltenen und gezahlten Zwischengewinne als Kapitalerträge im Rahmen
seiner Steuererklärung mit 25% zu versteuern.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an einem Investmentvermögen, die nach dem 31.12.2008 erworben wurden, von einem
Privatanleger veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn der Steuerpflicht zum Abgeltungssatz von 
25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Sofern die Anteile in einem inländischen
Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug vor. 

Werden Anteile an einem Investmentvermögen, die vor dem 1.1.2009 erworben wurden, von einem
Privatanleger innerhalb eines Jahres nach Anschaffung (Spekulationsfrist) wieder veräußert, sind
Veräußerungsgewinne als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften grundsätzlich steuerpflichtig.
Beträgt der aus ”privaten Veräußerungsgeschäften” erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
600,--€, ist er steuerfrei (Freigrenze). Wird die Freigrenze überschritten, ist der gesamte private
Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. Bei einer Veräußerung der vor dem 1.1.2009 erworbenen Anteile
außerhalb der Spekulationsfrist ist der Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die Anschaffungskosten um den Zwischengewinn im
Zeitpunkt der Anschaffung und der Veräußerungspreis um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der
Veräußerung zu kürzen, damit es nicht zu einer doppelten einkommensteuerlichen Erfassung von
Zwischengewinnen kommen kann. Der Veräußerungserlös ist um bestimmte Beträge zu erhöhen, die im
Zeitpunkt des Zuflusses auf Anlegerebene nicht steuerbar waren (z.B. Substanzauskehr) und um Beträge
zu kürzen, die der Anleger bereits versteuert hat (z.B. thesaurierte Erträge), damit es insoweit nicht zu
einer Doppelbesteuerung kommt. 

Zudem ist die inländische depotführende Stelle zum Einbehalt der Abgeltungsteuer auf die sog.
besitzzeitanteiligen akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge verpflichtet. Der Steuerabzug auf die
akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge ist grundsätzlich nicht endgültig, sondern wird im Rahmen
der Steuerveranlagung auf die durch das Finanzamt festzusetzende Einkommensteuer angerechnet. 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen sind für Körperschaften steuerfrei,
soweit die Gewinne aus noch nicht zugeflossenen oder noch nicht als zugeflossen geltenden Dividenden
und aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen des Investmentvermögens aus Aktien resultieren
(sogenannter Aktiengewinn). 5% der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten jedoch als
nichtabzugsfähige Betriebsausgaben. Von sonstigen betrieblichen Anlegern sind diese
Veräußerungsgewinne zu 60 % zu versteuern.

Die Investmentgesellschaft beabsichtigt, den Aktiengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes
des Investmentanteils zu veröffentlichen. 

Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile ist sowohl für Privatanleger, als auch für betriebliche
Anleger insoweit steuerfrei, als er auf die während der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf
der Anlegerebene erfassten, nach DBA-steuerfreien Erträge zurückzuführen ist (sog. Immobiliengewinn).
Die Investmentgesellschaft beabsichtigt, den Immobiliengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des
Wertes des Investmentanteils zu veröffentlichen. 
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Folgen der Verschmelzung von Investmentvermögen
Bei dem Investmentvermögen handelt es sich um ein Investmentvermögen des Gesellschaftstyps
(luxemburgische Société d’ investissement à capital variable, sog. SICAV). Werden Investmentvermögen
des Gesellschaftstyps im Rahmen einer Verschmelzung auf ein anderes Investmentvermögen übertragen,
entfaltet dies bei Verschmelzungen die vor dem 22. Juli 2009 durchgeführt wurden beim einzelnen
Anleger die steuerliche Wirkung eines Anteilscheinverkaufes mit korrespondierendem Anteilsscheinkauf.
Bei Verschmelzungen, die nach dem 22. Juli 2009 durchgeführt werden, ist aufgrund einer Änderung des
Investmentsteuergesetzes, eine steuerneutrale Verschmelzung für deutsche Anleger möglich.

Nachweis der Besteuerungsgrundlagen
Die Gesellschaft hat auf Anforderung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern die
Besteuerungsgrundlagen bei Vollausschüttung, Teil- oder Vollthesaurierung sowie die als zugeflossen
geltenden, aber noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge (akkumulierten
ausschüttungsgleichen Erträge) nachzuweisen. Sollten hierdurch betragsmäßige Korrekturen notwendig
werden, ist der Korrekturbetrag in die Bekanntmachung für das laufende Geschäftsjahr aufzunehmen.
Damit treffen etwaige Korrekturen wirtschaftlich die Anleger, die zum Zeitpunkt der Korrektur an dem
Investmentvermögen beteiligt sind. Die Auswirkungen können positiv oder negativ sein.

Besteuerungsgrundlagen von Zielfonds
Die Gesellschaft ist bestrebt, sämtliche Besteuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt zu
machen. Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert werden, insbesondere soweit
das Investmentvermögen Anteile an anderen Investmentvermögen erworben hat (Zielfonds i.S.d. § 10
InvStG) und diese ihren steuerlichen Bekanntmachungspflichten nicht nachkommen sollten. In diesem
Fall werden die Ausschüttungen und der Zwischengewinn des jeweiligen Zielfonds sowie 70 % der
Wertsteigerung im letzten Kalenderjahr des jeweiligen Zielfonds (mindestens jedoch 6 % des
Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger Ertrag auf der Ebene des Investmentvermögens angesetzt. Im
Falle der Veräußerung von Zielfondsanteilen durch das Investmentvermögen stellt der Zwischengewinn
bzw. bei fehlendem Zwischengewinn der Ersatzwert nach § 5 Abs. 3 InvStG neben dem Rückgabegewinn
einen steuerpflichtigen Kapitalertrag dar.

Besteuerung in Österreich
Die folgenden allgemeinen Hinweise zur Besteuerung von Erträgen aus Anteilen an Investmentfonds
beziehen sich auf in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Privatanleger und basieren auf der derzeit
bekannten Rechtslage. Die steuerliche Beurteilung kann sich durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder
Erlasse der Finanzverwaltung ändern. Die Besteuerung der einzelnen Anteilsinhaber hängt von
unterschiedlichen individuellen Faktoren ab, die in dieser Zusammenfassung nicht berücksichtigt werden.
Es wird den Anteilsinhabern daher empfohlen, sich bezüglich ihrer persönlichen Steuersituation an einen
Steuerberater zu wenden. Insbesondere auch ausländischen Anlegern empfehlen wir, sich vor Erwerb von
Anteilen mit einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um mögliche steuerliche Konsequenzen aus
dem Anteilserwerb individuell zu klären. 

Grundlegendes zur Besteuerung von Investmentfondserträgen
Die Besteuerung der Anteilsinhaber ausländischer Investmentfonds ist insbesondere in den 
§§ 40 und 42 InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung geregelt.

Die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentfonds stellt einerseits auf die vom Anleger
bezogenen Ausschüttungen, andererseits auf die dem Anleger zuzurechnenden, sogenannten
ausschüttungsgleichen Erträge des ausländischen Fonds ab.

Ausschüttungsgleiche Erträge 
Als ausschüttungsgleiche Erträge gelten die nach Abzug der Fondsaufwendungen verbleibenden, nicht
ausgeschütteten vereinnahmten Zinsen, Dividenden, ausschüttungsgleiche Erträge von im Fondsvermögen
befindlichen Anteilen an anderen in- oder ausländischen Investmentfonds, Substanzgewinne und sonstige
Erträge (§ 40 Abs. 2 Ziff. 1 InvFG). Bei der Ermittlung der ausschüttungsgleichen Erträge, ausgenommen
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deren Schätzung, können für Privatanleger 100 % der Substanzgewinne aus Forderungswertpapieren und
aus damit in Zusammenhang stehenden derivativen Produkten und 80 % der sonstigen Substanzgewinne
außer Ansatz gelassen werden und bleiben für einen Privatanleger somit steuerfrei.

Die ausschüttungsgleichen Erträge sind grundsätzlich von einem österreichischen steuerlichen Vertreter
nachzuweisen und gelten den Anlegern für steuerliche Zwecke vier Monate nach Geschäftsjahresende als
fiktiv zugeflossen. Sie werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen veröffentlicht und
können dort abgerufen werden.

(https://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/Ausschttungsgleich
e_4222/_start.htm)

Werden die ausschüttungsgleichen Erträge nicht von einem steuerlichen Vertreter nachgewiesen
(sogenannter „schwarzer“ Fonds) und führt der Anleger auch keinen Selbstnachweis (Formular E 1d), 
so sind die ausschüttungsgleichen Erträge nach der gesetzlichen Formel des § 42 Abs. 2 InvFG zu
schätzen: Der ausschüttungsgleiche Ertrag wird mit 90 % des Unterschiedsbetrags zwischen dem ersten
und letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis, mindestens aber mit 10 % des letzten im
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises angenommen.

Anteilsverwahrung in Österreich
Werden die Anteilsscheine auf einem Depot im Inland verwahrt, so unterliegen Ausschüttungen des
ausländischen Fonds einem Kapitalertragsteuerabzug von 25 %.

Die ausschüttungsgleichen Erträge eines ausländischen Fonds, welcher einenen inländischen steuerlichen
Vertreter bestellt hat („weißer“ Fonds), sind vom Anleger in der auf der Homepage des BMF
veröffentlichten Höhe in seiner Einkommensteuererklärung zu berücksichtigen; sie sind mit einem
Steuersatz von 25 % zu versteuern. Zusätzlich zur Bestellung eines steuerlichen Vertreters können
ausländische Fonds auch am Kapitalertragsteuer-Meldesystem gemäß § 40 Abs. 2 Ziff. 2 InvFG
teilnehmen („blütenweiße“ Fonds). Durch die Vornahme entsprechender Kapitalertragsteuermeldungen
kann vom ausländischen Fonds erreicht werden, dass dem Anteilsinhaber durch das inländische
depotführende Kreditinstitut auch Kapitalertragsteuer auf die ausschüttungsgleichen Erträge des
ausländischen Fonds angelastet wird. Durch diesen Kapitalertragsteuerabzug sind für einen Privatinvestor
sämtliche Erträge des ausländischen Fonds endbesteuert; eine Berücksichtigung der Fondserträge im
Rahmen der Einkommensteuererklärung ist nicht mehr erforderlich.

Anteilsverwahrung im Ausland
Werden die Anteilscheine auf einem ausländischen Depot verwahrt, so hat ein Anleger sowohl die
erhaltenen Ausschüttungen als auch die ausschüttungsgleichen Erträge, entweder durch einen steuerlichen
Vertreter nachgewiesen oder geschätzt, gemäß § 37 Abs. 8 EStG mit dem besonderen Steuersatz von 
25 % zur Einkommensteuer zu veranlagen.

Sicherungsbesteuerung 
Unabhängig davon, ob ein weißer oder schwarzer ausländischer Investmentfonds vorliegt, ist von
inländischen depotführenden Kreditinstituten gemäß § 42 Abs. 4 InvFG ein Sicherungseinbehalt in Form
einer 25 %-igen Kapitalertragsteuer für bei ihnen verwahrte Anteilscheine an ausländischen
Investmentfonds einzubehalten. Es gelten folgende Kapitalerträge als zugeflossen:

• wenn der Anteil dem Steuerpflichtigen das gesamte Kalenderjahr zuzurechnen ist, zum 31. Dezember
eines jeden Jahres ein Betrag von 6 % des letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises;

• wenn der Anteil während des Jahres veräußert oder ins Ausland verbracht wird, zum Zeitpunkt der
Veräußerung oder der Verbringung ein Betrag von 0,5 % des vor der Veräußerung oder der Verbringung
zuletzt festgesetzten Rücknahmepreises für jeden angefangenen Monat des laufenden Kalenderjahres.

Der Abzug kann unterbleiben, wenn der Steuerpflichtige dem Kreditinstitut eine Bestätigung der
Abgabenbehörde vorlegt, dass er seiner Offenlegungspflicht in Bezug auf die auf dem Depot befindlichen
Anteile nachgekommen ist. 

Blütenweiße ausländische Investmentfonds sind von der Sicherungsbesteuerung generell nicht erfasst.
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Veräußerung eines Fondsanteilscheins
Gewinne aus der Veräußerung von Fondsanteilscheinen innerhalb der Spekulationsfrist von einem Jahr ab
Anschaffung sind bei Privatanlegern steuerpflichtig, nach Ablauf dieser Frist sind die Gewinne steuerfrei.

Bei Veräußerung eines Fondsanteilscheins sind die Erträge, die der Fonds im laufenden Geschäftsjahr bis
zum Verkaufszeitpunkt erwirtschaftet hat, beim Anteilscheininhaber steuerpflichtig: 

Nimmt der Fonds am Kapitalertragsteuer-Meldesystem teil und hält ein Privatinvestor die Anteile auf
einem inländischen Depot, so erfolgt bei Veräußerung eines Anteilscheins lediglich eine Belastung des
Anlegers mit der gemeldeten Kapitalertragsteuer auf die vom Fonds erzielten Zinserträge; diese
Kapitalertragsteuer entfaltet Endbesteuerungswirkung.

In allen anderen Fällen fließen dem Privatanleger durch die Veräußerung ausschüttungsgleiche Erträge zu,
welche er im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen hat. Kann der Anleger
keinen taggenauen Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge zum Veräußerungszeitpunkt führen, 
so kann er die für das nächstfolgende Geschäftsjahresende nachgewiesenen ausschüttungsgleichen Erträge
ansetzen. Für schwarze Fonds ist der zugeflossene ausschüttungsgleiche Ertrag nach der gesetzlichen
Schätzformel des § 42 Abs. 2 InvFG zu ermitteln.

Hinweis:
Der Fonds hat einen steuerlichen Vertreter bestellt und beabsichtigt, alle geforderten Nachweise mit den
folgenden Ausnahmen zu erbringen. Der Fonds nimmt – außer in den folgenden Ausnahmen – am
Kapitalertragsteuermeldesystem der ÖKB teil.

Ausnahmen:
Hiervon ausgenommen sind die Anteilsklassen B und C, sowie alle Anteilsklassen in alternativer
Währung außer EURO oder USD.

Für diese vorgenannten Anteilsklassen werden keine (täglichen und jährlichen) Meldungen an die ÖKB
geliefert und keine Nachweise der ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträge erbracht 
(sog. „schwarze“ Fonds). Eine jeweils aktuelle Liste der „schwarzen“ Anteilsklassen wird von der
Franklin Templeton Investment Services GmbH auf Anforderung bereitgestellt.

Obwohl die Gesellschaft die steuerlich relevanten Sachverhalte mit größter Sorgfalt behandeln, wird keine
Gewähr dafür übernommen, dass die Steuerbehörden die von Franklin Templeton veröffentlichten Zahlen
als richtig anerkennen.

Veröffentlichungen
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Zwischengewinne, die Aktiengewinne , die Immobiliengewinne,
die akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in
Deutschland bis Dezember 2009 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. Ab Januar 2010 werden die
Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie die täglichen Steuerdaten unter
www.franklintempleton.de/fondspreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger in Deutschland im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. In Österreich werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise
sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger in „Die Presse“ veröffentlicht. Die Informationen sind auch
auf der Internetseite www.franklintempleton.de bzw. www.franklintempleton.at abrufbar.
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Überreicht durch: Unabhängiger Vertriebspartner

Der Hinweis auf unabhängige Vertriebspartner bezieht sich ausschließlich auf die Vermittlung von Franklin Templeton Fonds.

Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei:

Franklin Templeton Investment Services GmbH
Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.
Tel. 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax +49(0)69/2 72 23-120
info@franklintempleton.de, franklintempleton.de, info@franklintempleton.at, franklintempleton.at



Franklin Templeton Investment Funds 

Nachtrag vom April 2010 zum vollständigen und vereinfachten Prospekt 
vom November 2009 (der „Nachtrag“) 
 
Der Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds (die „Gesellschaft“) hat folgenden Änderungen des 
aktuellen vollständigen und des aktuellen vereinfachten Verkaufsprospekts zugestimmt: 
 
 
1. Auflegung neuer Fonds der Gesellschaft 
 
A. Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Gold and Precious Metals Fund 

 
Anlageziel und Anlagepolitik 
 
Hauptanlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. 
 
Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds sein Nettovermögen vorwiegend in die Wertpapiere von 
Unternehmen investieren, die im Bereich Gold und Edelmetalle tätig sind. Darunter befinden sich Unternehmen, 
die Gold oder andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium fördern, bearbeiten oder mit diesen handeln, 
sowie Unternehmen, die Bergwerke finanzieren, explorieren und lang-, mittel- oder kurzfristig betreiben. 
 
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien bzw. aktienbezogene Wertpapiere wie Stammaktien, Vorzugsaktien, 
Optionsscheine und Wandeltitel an, die weltweit und über alle Marktkapitalisierungen hinweg von Unternehmen, 
darunter Small-Cap- und Medium-Cap-Unternehmen, emittiert werden, welche im Bereich Gold und Edelmetalle 
tätig sind. Ferner investiert der Fonds in American, Global und European Depositary Receipts.  
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 
Anlageverwalter 
 
Franklin Advisers, Inc. wurde im Rahmen einer Anlageverwaltungsvereinbarung vom 30. April 2010 zwischen der 
Gesellschaft und Franklin Advisers, Inc. zum Anlageverwalter ernannt.  
 
Anteilsklassen 
 
Der Fonds umfasst folgende Anteile:  
 
Klassen-Nr. Fonds und Anteilsklasse Währung des Fonds/ 

der Anteilsklasse 

ISIN-Code Auflegungsdatum

1128 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse A (acc) USD 

USD LU0496367417 30.04.10 

1129 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse A (acc) EUR 

EUR LU0496367763 30.04.10 

1130 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse A (acc) HKD 

HKD LU0498741114 30.04.10 

1131 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse A (acc) SGD 

SGD LU0498741890 30.04.10 

1132 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse A (Ydis) EUR 

EUR LU0496367920 30.04.10 

1133 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse A (acc) EUR-H1 

EUR LU0496368142 30.04.10 
 

1134 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse A (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0496368498 30.04.10 

1135 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse I (acc) USD 

USD LU0496368654 30.04.10 

1136 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse I (Ydis) USD 

USD LU0496368902 30.04.10 



 

1137 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse N (acc) USD 

USD LU0496369116 30.04.10 

1138 Franklin Gold and Precious Metals Fund 
Klasse N (acc) EUR 

EUR LU0496369389 30.04.10 

 
Weitere Einzelheiten zu diesen Anteilsklassen sowie den anfallenden Gebühren sind im Abschnitt  
„Anteilsklassen-Staffelung der Emissionsgebühren“ des aktuellen vollständigen Verkaufsprospekts der Gesellschaft 
enthalten. 
 
Für Anteile der Klasse A wird eine jährliche Administrationsgebühr von bis zu 0,50 % des entsprechenden 
durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt, um diese für die 
im Zusammenhang mit der Anlegerbetreuung und der Verwaltung entstandenen Aufwendungen zu entschädigen. 
Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Die an 
die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlte Administrationsgebühr darf zur Begleichung bestimmter Gebühren für 
einzelne Anleger oder bestimmte Anlegergruppen verwendet werden. 
 
Weitere anfallende Gebühren sind im Abschnitt „Anteilsklassen-Staffelung der Emissionsgebühren“ des aktuellen 
vollständigen Verkaufsprospekts der Gesellschaft enthalten. 
 
Zum Auflegungsdatum werden die Fondsanteile je nach der Währung der jeweiligen Anteilsklasse zu einem Kurs von 
10 EUR oder 10 USD, zuzüglich einer Emissionsgebühr von bis zu 6,5 % des Gesamtanlagebetrags bei Anteilen der 
Klasse A, ausgegeben. 
 
Ab dem Auflegungsdatum werden die Fondsanteile zum Nettoinventarwert je Anteil, zuzüglich einer 
Emissionsgebühr von bis zu 6,5 % des Gesamtanlagebetrags bei Anteilen der Klasse A, ausgegeben. 
 
Verwaltungs- und Gesellschaftsgebühren 
 
Die Gesellschaft zahlt dem Anlageverwalter eine monatlich zahlbare Jahresgebühr in Höhe von 1,00 % des 
berichtigten tagesdurchschnittlichen Nettovermögens des Fonds im entsprechenden Geschäftsjahr. Anteile der 
Klasse I sind von dieser Regelung ausgeschlossen. 
 
Für Anteile der Klasse I erhält der Anlageverwalter von der Gesellschaft eine monatlich zahlbare Jahresgebühr in 
Höhe von 0,70 % des berichtigten tagesdurchschnittlichen Nettovermögens des Fonds im entsprechenden 
Geschäftsjahr. 
 
Hauptanlagerisiken des Fonds 
 
Die Hauptanlagerisiken des Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Gold and Precious Metals Fund sind: 
 

• Kontrahentenrisiko 
• Schwellenmarktrisiko 
• Aktienrisiko 
• Fremdwährungsrisiko 
• Risiko verbunden mit dem Gold- und Edelmetallsektor 
• Liquiditätsrisiko 
• Marktrisiko 
• Risiko verbunden mit dem Rohstoffsektor 
• Risiko verbunden mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen 

 
Anlegerprofil 
 
Der Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Gold and Precious Metals Fund eignet sich für Anleger, die 

- vornehmlich Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in die Wertpapiere von Unternehmen anstreben, 
welche hauptsächlich im Bereich Gold und Edelmetalle tätig sind; 

- eine mittel- bis langfristige Anlageform suchen. 
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Gesamtkostenquote 
 
Noch nicht verfügbar. 
 
Wertentwicklung in der Vergangenheit 
 
k. A. 
 
 
B. Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Real Return Fund 

 
Anlageziel und Anlagepolitik 
 
Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite, die in einem Konjunkturzyklus höher ist als die Inflationsrate, soweit 
dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. 
 
Der Fonds versucht, die effektive Anlagerendite zu maximieren (Gesamtrendite abzüglich der geschätzten 
Inflationskosten), indem er seine Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen in inflationsindexierte 
Wertpapiere jeder Art investiert, wie inflationsindexierte Wertpapiere aus oder von außerhalb der USA, Rentenwerte 
mit Anlagequalität und hochrentierliche Rentenwerte, die von Regierungen, Unternehmen und Kommunen 
ausgegeben werden. 
 
Bei inflationsindexierten Wertpapieren handelt es sich um Rententitel, die auf Inflationsschutz ausgerichtet sind. 
Der Kapitalwert des Wertpapiers oder die für das Wertpapier bezahlten Zinsen werden berichtigt, um die 
Änderungen eines offiziellen Inflationsmaßstabs nachzubilden. Das US-Finanzministerium verwendet für diesen 
Zweck den Verbraucherpreisindex für städtische Konsumenten (Consumer Price Index for Urban Consumers). Die 
nicht von der US-Regierung emittierten inflationsindexierten Wertpapiere werden in der Regel berichtigt, um einen 
Inflationsindex nachzubilden, der dem staatlichen Inflationsindex ähnlich ist. 
 
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er auch in hypotheken- und andere forderungsbesicherte 
Wertpapiere, kurzfristige Rententitel sowie in Aktienwerte investiert, die stark mit breit gefassten 
Inflationsmaßstäben korrelieren. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Beteiligungen an 
Immobilien-Aktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts, „REITs“) und/oder Unternehmen, die im 
Rohstoffsektor tätig sind. 
 
Ferner kann der Fonds für Anlagezwecke Finanzderivate einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an 
regulierten Märkten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter 
Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), Terminkontrakte und Cross-Terminkontrakte, Futures 
(einschließlich solcher auf Staatspapiere) sowie Optionen handeln. 
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 
Anlageverwalter 
 
Franklin Advisers, Inc. wurde im Rahmen einer Anlageverwaltungsvereinbarung vom 30. April 2010 zwischen der 
Gesellschaft und Franklin Advisers, Inc. zum Anlageverwalter ernannt.  
 
Anteilsklassen 
 
Der Fonds umfasst folgende Anteile:  
 
Klassen-Nr. Fonds und Anteilsklasse Währung des Fonds/

der Anteilsklasse 

ISIN-Code Auflegungsdatum 

1126 Franklin Real Return Fund 
Klasse A (acc) USD 

USD LU0496367250 30.04.10 
 

1127 Franklin Real Return Fund 
Klasse A (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0498738086 30.04.10 
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Weitere Einzelheiten zu diesen Anteilsklassen sowie den anfallenden Gebühren sind im Abschnitt 
„Anteilsklassen-Staffelung der Emissionsgebühren“ des aktuellen vollständigen Verkaufsprospekts der Gesellschaft 
enthalten. 
 
Für Anteile der Klasse A wird eine jährliche Administrationsgebühr von bis zu 0,50 % des entsprechenden 
durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt, um diese für die 
im Zusammenhang mit der Anlegerbetreuung und der Verwaltung entstandenen Aufwendungen zu entschädigen. 
Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Die an 
die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlte Administrationsgebühr darf zur Begleichung bestimmter Gebühren für 
einzelne Anleger oder bestimmte Anlegergruppen verwendet werden. 
 
Weitere anfallende Gebühren sind im Abschnitt „Anteilsklassen-Staffelung der Emissionsgebühren“ des aktuellen 
vollständigen Verkaufsprospekts der Gesellschaft enthalten. 
 
Zum Auflegungsdatum werden die Fondsanteile zu einem Kurs von 10 USD, zuzüglich einer Emissionsgebühr von 
bis zu 6,5 % des Gesamtanlagebetrags bei Anteilen der Klasse A, ausgegeben. 
 
Ab dem Auflegungsdatum werden die Fondsanteile zum Nettoinventarwert je Anteil, zuzüglich einer 
Emissionsgebühr von bis zu 6,5 % des Gesamtanlagebetrags bei Anteilen der Klasse A, ausgegeben. 
 
Verwaltungs- und Gesellschaftsgebühren 
 
Die Gesellschaft zahlt dem Anlageverwalter eine monatlich zahlbare Jahresgebühr in Höhe von 0,75 % des 
berichtigten tagesdurchschnittlichen Nettovermögens des Fonds im entsprechenden Geschäftsjahr. 
 
Hauptanlagerisiken des Fonds 
 
 Die Hauptanlagerisiken des Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Real Return Fund sind: 
 

• Kontrahentenrisiko 
• Kreditrisiko 
• Risiko verbunden mit Derivaten 
• Aktienrisiko 
• Fremdwährungsrisiko 
• Risiko verbunden mit inflationsindexierten Wertpapieren 
• Liquiditätsrisiko 
• Risiko verbunden mit niedrig bewerteten Wertpapieren oder Wertpapieren ohne Anlagequalität 
• Marktrisiko 
• Risiko verbunden mit hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren 
• Risiko verbunden mit dem Rohstoffsektor 
• Risiko verbunden mit Immobilienaktien 

 
Anlegerprofil 
 
Der Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Real Return Fund eignet sich für Anleger, die 

- eine Gesamtrendite anstreben, welche in einem Konjunkturzyklus höher ist als die Inflationsrate; 
- eine mittel- bis langfristige Anlageform suchen. 

 
Gesamtkostenquote 
 
Noch nicht verfügbar. 
 
Wertentwicklung in der Vergangenheit 
 
k. A. 
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C. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton European Corporate Bond Fund 

 
Anlageziel und Anlagepolitik 
 
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite mit einer Kombination von Zinserträgen und 
Kapitalzuwachs, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist.  
 
Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel 
mit Anlagequalität anlegt, die von europäischen Unternehmen und/oder von nichteuropäischen Unternehmen 
emittiert werden, die in Europa Geschäfte tätigen. Ferner kann der Fonds für Anlagezwecke bestimmte 
Finanzderivate einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr 
gehandelt werden und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), 
Terminkontrakte und Cross-Terminkontrakte, Futures sowie Optionen handeln. Der Einsatz dieser Finanzderivate 
kann in einer bestimmten Renditekurve oder bei einer bestimmten Duration oder Währung ein negatives 
Engagement zur Folge haben. Des Weiteren kann der Fonds im Einklang mit den Anlagebeschränkungen in 
Kreditderivate oder andere strukturierte Produkte investieren, deren Wert auf einem anderen europäischen Index, 
Wertpapier oder einer anderen europäischen Währung basiert. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche 
Schuldtitel, die entweder auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind, wenn sie auf eine andere 
Währung lauten. 
 
Da sich das Anlageziel des Fonds durch eine flexible und anpassungsfähige Anlagepolitik eher erreichen lassen 
dürfte, kann der Fonds zur Absicherung bzw. zusätzlich nach Anlagemöglichkeiten bei anderen Arten von 
Wertpapieren suchen, wozu auch Staatstitel und die Wertpapiere supranationaler Unternehmen, die von den 
Regierungen mehrerer Länder organisiert oder unterstützt werden, Schuldtitel ohne Anlagequalität, in Stammaktien 
wandelbare Anleihen, Vorzugsaktien und Optionsscheine zählen.   
 
Mit Anlagen in Finanzderivaten und Schuldtiteln ohne Anlagequalität ist – wie im Abschnitt 
„Risikoabwägungen“ beschrieben – ein höheres Risiko verbunden. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. 
 
Anlageverwalter 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Institutional LLC und Franklin Advisers, 
Inc. wurden im Rahmen einer Anlageverwaltungsvereinbarung vom 30. April 2010 zwischen der Gesellschaft, 
Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Institutional LLC und Franklin Advisers, 
Inc. zu Mitanlageverwaltern ernannt.  
 
Anteilsklassen 
 
Der Fonds umfasst folgende Anteile:  
 
Klassen-Nr. Fonds und Anteilsklasse Währung des Fonds/

der Anteilsklasse 

ISIN-Code Auflegungsdatum

1139 Templeton European Corporate Bond Fund 
Klasse A (acc) EUR 

EUR LU0496369546 
 

30.04.10 

1140 Templeton European Corporate Bond Fund 
Klasse A (Ydis) EUR 

EUR LU0496369892 
 

30.04.10 

1141 Templeton European Corporate Bond Fund 
Klasse I (acc) EUR 

EUR LU0496370122 
 

30.04.10 

1142 Templeton European Corporate Bond Fund 
Klasse I (Ydis) EUR 

EUR LU0496370478 
 

30.04.10 

1143 Templeton European Corporate Bond Fund 
Klasse N (acc) EUR 

EUR LU0496370635 
 

30.04.10 

1144 Templeton European Corporate Bond Fund 
Klasse N (Ydis) EUR 

EUR LU0496370809 
 

30.04.10 

 

 
 
 

5

 
 
 



 

Weitere Einzelheiten zu diesen Anteilsklassen sowie den anfallenden Gebühren sind im Abschnitt 
„Anteilsklassen-Staffelung der Emissionsgebühren“ des aktuellen vollständigen Verkaufsprospekts der Gesellschaft 
enthalten. 
 
Für Anteile der Klasse A wird eine jährliche Administrationsgebühr von bis zu 0,30 % des entsprechenden 
durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt, um diese für die 
im Zusammenhang mit der Anlegerbetreuung und der Verwaltung entstandenen Aufwendungen zu entschädigen. 
Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Die an 
die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlte Administrationsgebühr darf zur Begleichung bestimmter Gebühren für 
einzelne Anleger oder bestimmte Anlegergruppen verwendet werden. 
 
Weitere anfallende Gebühren sind im Abschnitt „Anteilsklassen-Staffelung der Emissionsgebühren“ des aktuellen 
vollständigen Verkaufsprospekts der Gesellschaft enthalten. 
 
Zum Auflegungsdatum werden die Fondsanteile zu einem Kurs von 10 EUR, zuzüglich einer Emissionsgebühr von 
bis zu 6,5 % des Gesamtanlagebetrags bei Anteilen der Klasse A, ausgegeben. 
 
Ab dem Auflegungsdatum werden die Fondsanteile zum Nettoinventarwert je Anteil, zuzüglich einer 
Emissionsgebühr von bis zu 6,5 % des Gesamtanlagebetrags bei Anteilen der Klasse A, ausgegeben. 
 
Verwaltungs- und Gesellschaftsgebühren 
 
Die Gesellschaft zahlt dem Anlageverwalter eine monatlich zahlbare Jahresgebühr in Höhe von 0,65 % des 
berichtigten tagesdurchschnittlichen Nettovermögens des Fonds im entsprechenden Geschäftsjahr. Anteile der 
Klasse I sind von dieser Regelung ausgeschlossen. 
 
Für Anteile der Klasse I erhält der Anlageverwalter eine monatlich zahlbare Jahresgebühr in Höhe von 0,40 % des 
berichtigten tagesdurchschnittlichen Nettovermögens des Fonds im entsprechenden Geschäftsjahr. 
 
Hauptanlagerisiken des Fonds 
 
Die Hauptanlagerisiken des Franklin Templeton Investment Funds – Templeton European Corporate Bond Fund 
sind: 
 

• Kontrahentenrisiko  
• Kreditrisiko 
• Risiko verbunden mit Kreditderivaten 
• Risiko verbunden mit Derivaten 
• Zinspapierrisiko  
• Liquiditätsrisiko  
• Risiko verbunden mit niedrig bewerteten Wertpapieren oder Wertpapieren ohne Anlagequalität 
• Marktrisiko 
• Risiko verbunden mit Swap-Vereinbarungen 

 
Anlegerprofil 
 
Der Franklin Templeton Investment Funds – Templeton European Corporate Bond Fund eignet sich für Anleger, die 

- eine Maximierung der Gesamtanlagerendite mit einer Kombination aus Zinserträgen und Kapitalzuwachs 
anstreben; 

- eine mittel- bis langfristige Anlageform suchen. 
 
Gesamtkostenquote 
 
Noch nicht verfügbar. 
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Wertentwicklung in der Vergangenheit 
 
k. A. 
 
Die Kosten und Aufwendungen für die Auflegung neuer Fonds werden über die ersten fünf Jahre nach Auflegung der 

neuen Fonds vollständig amortisiert. 

2. Änderung der Anlagepolitik der bestehenden Fonds der Gesellschaft 

 
A. Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Strategic Income Fund 

  
Hauptanlageziel des Fonds sind hohe laufende Erträge. Sein sekundäres Ziel ist langfristiger Kapitalzuwachs.  
 
Der Fonds legt weltweit vorwiegend in Schuldtitel an, einschließlich der Schuldtitel von Schwellenländern. Für die 
Zwecke dieses Fonds umfassen Schuldtitel alle Varianten fest und variabel verzinslicher Wertpapiere, einschließlich 
Bankdarlehen (über regulierte Investmentfonds), Anleihen, hypotheken- und andere forderungsbesicherte 
Wertpapiere und Wandeltitel. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens weltweit in niedrig bewertete 
Schuldtitel und Schuldtitel ohne Anlagequalität investieren. Im Bestreben, sein Anlageziel zu erreichen, kann der 
Fonds nach Maßgabe der ausführlicher in Anhang B beschriebenen Anlagebeschränkungen für Absicherungszwecke, 
effizientes Portfoliomanagement sowie zur Steigerung seiner Anlagerenditen diverse Finanzderivate einsetzen. Diese 
Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und es kann sich 
dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), Terminkontrakte und 
Cross-Terminkontrakte (die beide zu einer negativen Währungsposition führen können), Futures (einschließlich 
solcher auf Staatspapiere) sowie Optionen handeln. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile 
von OGAWs und anderen OGAs, bis zu 10 % seines Nettovermögens in Kreditderivate und bis zu 10 % seines 
Gesamtvermögens in Not leidende Wertpapiere investieren und er kann sich an hypothekenbesicherten 
Dollar-Roll-Transaktionen beteiligen. Des Weiteren kann der Fonds vorübergehend bzw. zusätzlich 
Anlagemöglichkeiten bei anderen Arten von Wertpapieren wie etwa Vorzugsaktien, Stammaktien und sonstigen 
aktiengebundenen Wertpapieren, Optionsscheinen, in Stammaktien wandelbaren Wertpapieren und Anleihen 
wahrnehmen.  
 
Anlagen in Schwellenländern, Finanzderivaten, Not leidenden Wertpapieren und Wertpapieren ohne Anlagequalität 
unterliegen einem höheren Risiko, wie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ ausführlicher beschrieben wird. Die 
Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 
B. Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate (USD) Fund 

 
Mit Wirkung ab 4. Juni 2010 wird die nicht auf US-Dollar lautende Komponente des Portfolios nicht mehr 
gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Die Anlagepolitik des Fonds wird ab diesem Zeitpunkt wie folgt geändert: 
 
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite über Erträge und Kapitalzuwachs. 
 
Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Immobilien-Aktiengesellschaften (Real 
Estate Investment Trusts, „REITs“) und anderen Unternehmen zu erreichen, deren Hauptgeschäftstätigkeit die 
Finanzierung von, der Handel mit, der Besitz, die Entwicklung und Verwaltung von Immobilien weltweit ist. REITs 
sind Unternehmen, deren Aktien an einer Börse notieren, die einen erheblichen Teil ihres Vermögens direkt in 
Immobilien investieren und von einem speziellen und günstigen Steuersystem profitieren. Diese Anlagen des Fonds 
gelten als übertragbare Wertpapiere. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen aus den verschiedensten 
Immobiliensektoren und Ländern zu investieren. 
 
Anlagen in REITs sind mit spezifischen Risiken verbunden, wie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ beschrieben. Die 
Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.  
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C. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Growth (Euro) Fund 

 
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.  
 
Der Fonds investiert vornehmlich in Aktientitel, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen 
weltweit, einschließlich der Schwellenländer. 
 
Aktienwerte berechtigen den Inhaber in der Regel zur Beteiligung an den allgemeinen Betriebsergebnissen eines 
Unternehmens. Des Weiteren investiert der Fonds in American, European und Global Depositary Receipts. Dabei 
handelt es sich in der Regel um von einer Bank oder Treuhandgesellschaft emittierte Zertifikate, die ihre Inhaber zum 
Erwerb der Wertpapiere eines Inlands- oder Auslandsunternehmens berechtigen. Depositary Receipts sind gegen 
Währungs- und Wirtschaftsrisiken der zugrunde liegenden Aktien eines in einem anderen Land tätigen Unternehmens 
nicht gefeit.  
 
Je nach den aktuellen Marktbedingungen kann der Fonds ferner bis zu 25 % seines Nettovermögens weltweit in 
Schuldtitel der öffentlichen Hand und von Unternehmen investieren. Schuldtitel repräsentieren eine Verpflichtung 
des Emittenten, einen an ihn geleisteten Kredit zurückzuzahlen und im Allgemeinen für die Zinszahlungen 
aufzukommen. Sie umfassen Anleihen, Schuldscheine (einschließlich aktiengebundener Schuldscheine) und 
Schuldverschreibungen.  
 
Bei der Auswahl der Aktienanlagen konzentriert sich der Anlageverwalter auf den Marktpreis der Wertpapiere eines 
Unternehmens im Verhältnis zu dem nach seiner Ansicht bestehenden langfristigen Gewinn-, Vermögenswert- und 
Cashflow-Potenzial sowie auf andere Bewertungsmaßstäbe, die der Anlageverwalter zur Bestimmung des Wertes 
eines Unternehmens für angemessen erachtet. 
 
Anlagen in Schwellenländern sind mit einem höheren Risiko verbunden, wie im Abschnitt 
„Risikoabwägungen“ beschrieben wird. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Der Fondsname spiegelt wider, 
dass die Basiswährung des Fonds der Euro ist, und impliziert nicht unbedingt, dass ein bestimmter Anteil des 
Nettofondsvermögens in Euro angelegt wird. 
 

 

3. Namensänderungen der Fonds der Gesellschaft 

 
Mit Wirkung ab 30. April 2010 wurde der Franklin High Yield (Euro) Fund in den Templeton Euro High Yield Fund 
umbenannt. 
 
Mit Wirkung ab 30. April 2010 wurde der Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund in den Franklin U.S. Dollar 
Liquid Reserve Fund umbenannt. 
 
Mit Wirkung ab 30. April 2010 wurde der Franklin Global Real Estate (USD) Fund in den Franklin Global Real 
Estate Fund umbenannt. 
 

 

4. Hinzufügung von Alternativwährungsklassen 

 
Der Unterabschnitt „Alternativwährungsklassen“ des Abschnitts „Anteilsklassen“ wird unter Hinzufügung des 
Hongkong-Dollars, der Norwegischen Krone und der Schwedischen Krone wie folgt geändert: 
 
Alternativwährungsklassen  
    
Wie in Anhang G des Verkaufsprospekts ausführlicher beschrieben, bieten einige Fonds auf alternative Währungen 
lautende Anteilsklassen in den folgenden Währungen an: 
 

• Euro (abgekürzt EUR), 
• Hongkong-Dollar (abgekürzt HKD), 
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• Japanischer Yen (abgekürzt JPY), 
• Norwegische Krone (abgekürzt NOK), 
• Polnischer Zloty (abgekürzt PLN), 
• Singapur-Dollar (abgekürzt SGD), 
• Südkoreanischer Won (abgekürzt KRW), 
• Schwedische Krone (abgekürzt SEK), 
• Schweizer Franken (abgekürzt CHF), 
• US-Dollar (abgekürzt USD) und 
• Britisches Pfund (abgekürzt GBP). 

 
Die Bedingungen, die für die in einer alternativen Währung erhältlichen Anteilsklassen gelten, entsprechen jenen der 
Anteilsklassen, die in der Basiswährung angeboten werden. 
 
Der Verwaltungsrat kann beschließen, eine Alternativwährungsklasse in einer anderen als den oben genannten 
Währungen anzubieten. Wenn dies der Fall ist, wird der Verkaufsprospekt aktualisiert. 
 

 

5. Auflegung weiterer Anteilsklassen für die Fonds der Gesellschaft  
 

Klassen-Nr. Fonds und Anteilsklasse 
Währung des Fonds/

der Anteilsklasse 
ISIN-Code Auflegungsdatum

1064 Franklin U.S. Opportunities Fund 
Klasse N (acc) PLN-H1 

PLN LU0465790037 20.11.09 

1065 Templeton Asian Growth Fund 
Klasse N (acc) PLN-H1 

PLN LU0465790110 20.11.09 

1066 Templeton Latin America Fund 
Klasse N (acc) PLN-H1 

PLN LU0465790201 20.11.09 

1067 Templeton BRIC Fund 
Klasse N (acc) PLN-H1 

PLN LU0465790383 20.11.09 

1068 Franklin India Fund 
Klasse N (acc) PLN-H1 

PLN LU0465790540 20.11.09 

1069 Franklin Templeton Global 
Fundamental Strategies Fund 
Klasse N (acc) PLN-H1 

PLN LU0465790623 20.11.09 

1070 Templeton Global Bond Fund 
Klasse N (acc) PLN-H1 

PLN LU0465790896 20.11.09 

1071 Franklin European Growth Fund 
Klasse A (Ydis) GBP 

GBP LU0465790979 20.11.09 

1072 Franklin European Small-Mid Cap 
Growth Fund Klasse A (Ydis) GBP 

GBP LU0465791191 20.11.09 

1098 Templeton Global Bond Fund 
Klasse A (Mdis) HKD 

HKD LU0476943617 29.01.10 

1099 Templeton Global Total Return 
Fund Klasse A (Mdis) HKD 

HKD LU0476943708 29.01.10 

1100 Templeton Global Bond Fund 
Klasse A (acc) HKD 

HKD LU0476943880 29.01.10 

1101 Templeton Global Total Return 
Fund Klasse A (acc) HKD 

HKD LU0476943963 29.01.10 

1102 Templeton Global Bond Fund 
Klasse A (acc) SEK-H1 

SEK LU0476944003 29.01.10 

1103 Templeton Global Bond Fund 
Klasse A (acc) NOK-H1 

NOK LU0476944185 29.01.10 

1104 Templeton Emerging Markets 
Bond Fund Klasse A (Qdis) GBP 

GBP LU0478343683 29.01.10 

1105 Templeton Emerging Markets 
Bond Fund Klasse A (acc) USD 

USD LU0478345209 29.01.10 
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1077 Templeton Eastern Europe Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476944268 26.02.10 

1078 Templeton Global Income Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476944342 26.02.10 

1079 Franklin U.S. Opportunities Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476944425 26.02.10 

1080 Templeton Latin America Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476944698 26.02.10 

1081 Templeton Emerging Markets 
Bond Fund Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476944771 26.02.10 

1082 Franklin Strategic Income Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476944854 26.02.10 

1083 Templeton Asian Bond Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476944938 26.02.10 

1084 Franklin Mutual Beacon Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945075 26.02.10 

1085 Franklin Mutual European Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945158 26.02.10 

1086 Franklin Income Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945232 26.02.10 

1087 Franklin Mutual Global Discovery 
Fund Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945315 26.02.10 

1088 Templeton Global Total Return 
Fund Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945406 26.02.10 

1089 Templeton BRIC Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945588 26.02.10 

1090 Franklin U.S. Government Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945661 26.02.10 

1091 Templeton Asian Growth Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945745 26.02.10 

1092 Templeton Global Bond Fund 
Klasse Z (acc) USD 

USD LU0476945828 26.02.10 

1106 Templeton Global Bond Fund 
Klasse I (acc) CHF-H1 

CHF LU0486624124 26.02.10 

1107 Templeton Asian Growth Fund 
Klasse A (acc) CHF-H1  

CHF LU0486624470 26.02.10 

1108 Franklin Mutual European Fund 
Klasse A (acc) CHF-H1  

CHF LU0486624553 26.02.10 

1109 Templeton Emerging Markets 
Bond Fund 
Klasse A (acc) CHF-H1  

CHF LU0486624637 26.02.10 

1110 Templeton Emerging Markets 
Bond Fund Klasse I (acc) EUR-H1

EUR 
LU0496363002 

31.03.10 

1111 Templeton Global Bond Fund 
Klasse Z (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0496363184 31.03.10 

1112 Templeton Global Total Return 
Fund Klasse Z (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0496363341 31.03.10 

1113 Templeton Frontier Markets Fund 
Klasse Z (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0496363424 31.03.10 

1114 Templeton Asian Growth Fund 
Klasse Z (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0496363697 31.03.10 

1115 Templeton Frontier Markets Fund 
Klasse A (acc) EUR-H1 

EUR LU0496363770 31.03.10 

1116 Franklin High Yield (Euro) Fund 
Klasse A (Mdis) USD 

USD LU0496363853 31.03.10 
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1117 Templeton Global Bond Fund 
Klasse A (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0496363937 31.03.10 

1118 Templeton Emerging Markets 
Bond Fund 
Klasse A (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0496364158 31.03.10 

1119 Franklin US Government Fund 
Klasse A (acc) HKD 

HKD LU0496364232 30.04.10 

1120 Franklin US Government Fund 
Klasse A (Mdis) HKD 

HKD LU0496364315 30.04.10 

1121 Templeton Global Income Fund 
Klasse A (acc) HKD 

HKD LU0496364406 30.04.10 

1122 Templeton Global Income Fund 
Klasse A (Qdis) HKD 

HKD LU0496365809 30.04.10 

1123 Templeton Global Income Fund 
Klasse A (Qdis) SGD 

SGD LU0496366013 30.04.10 

1124 Franklin Global Growth Fund 
Klasse A (acc) SGD 

SGD LU0496366286 30.04.10 

1125 Franklin US Equity Fund 
Klasse A (acc) SGD 

SGD LU0496366955 30.04.10 

1145 Franklin High Yield (Euro) Fund 
Klasse B (Mdis) USD 

USD LU0496371013 05.05.10 

1146 Franklin Natural Resources Fund 
Klasse B (acc) USD 

USD LU0496371369 05.05.10 

1147 Templeton China Fund 
Klasse B (acc) USD 

USD LU0496371799 05.05.10 

 

 

 

6. Änderung der Verwaltungsgebühren und Staffelung der Emissionsgebühren – 

Verwaltungsgebühren 
 
Die Verwaltungsgebühr für sämtliche Anteilsklassen, mit Ausnahme der Anteile der Klassen I und X des Templeton 
Euro Money Market Fund, wird von 0,30 % auf 0,25 % gesenkt. 
 
Mit Wirkung ab 1. April 2010 wird die Administrationsgebühr für die Anteile der Klasse A des Templeton Euro 
Government Bond Fund von „bis zu 0,30 %“ auf „bis zu 0,20 %“ geändert. 
 
 
 
7. Änderung hinsichtlich des Anlageverwalters einiger Fonds der Gesellschaft 

 
Mit Wirkung ab 31. Mai 2010 gibt es in der Struktur der Anlageverwaltung folgende Änderung: Der Franklin Mutual 
Beacon Fund und Franklin Mutual Global Discovery Fund werden nicht mehr gemeinsam von Franklin Mutual 
Advisers, LLC und Franklin Templeton, sondern nur noch von Franklin Mutual Advisers, LLC verwaltet. 
 
 
 
8. Hinzufügung einer Risikoabwägung 
 

Der Abschnitt „Risikoabwägungen“ wird durch Hinzufügung des Risikos verbunden mit dem Gold- und 
Edelmetallsektor wie folgt geändert: 
 

Risiko verbunden mit dem Gold- und Edelmetallsektor 

Die Anlagen einiger dieser Fonds können sich auf Unternehmen konzentrieren, die in den Bereichen Gold und 
andere Edelmetalle (vor allem Platin und Palladium) tätig sind. Durch diese Konzentration auf einen einzigen Sektor 
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können die Fonds in höherem Maße als Fonds, die in Unternehmen verschiedener Branchen investieren, dem Risiko 
nachteiliger Sektorentwicklungen ausgesetzt sein. Des Weiteren gibt es derzeit nur eine begrenzte Anzahl von 
Unternehmen, die im Bereich Platin und Palladium tätig sind, wodurch diese Fonds ihre Anlagen in diese Metalle 
nur beschränkt diversifizieren können. 
  
Die Kurse von Gold- und Edelmetallunternehmen hängen stark von den Preisen von Gold und anderen Edelmetallen 
wie Platin, Palladium und Silber ab. Diese Preise können über kurze Zeiträume erheblich schwanken, wodurch die 
Aktienkurse dieser Anlagen volatiler sein können als bei anderen Anlagen. 
 
 
Risiko verbunden mit inflationsindexierten Wertpapieren 

Inflationsindexierte Wertpapiere neigen dazu, auf die Schwankungen der Realzinssätze zu reagieren. Die 
Realzinssätze sind die nominalen, spezifizierten Zinssätze, die durch die voraussichtlichen Inflationsauswirkungen 
rückläufig werden. Im Allgemeinen fällt der Kurs eines inflationsindexierten Wertpapiers, wenn die Realzinssätze 
steigen, und er steigt, wenn die Realzinssätze fallen. Die Zinszahlungen auf inflationsindexierte Wertpapiere 
schwanken und werden unberechenbar, wenn die Kapitalbeträge und/oder die Zinsen um die Inflationsrate bereinigt 
werden. Aus diesem Grund schwanken die Gewinnausschüttungen des Fonds unter Umständen stärker als die 
Gewinnausschüttungen eines normalen Rentenfonds. Es kann nicht zugesichert werden, dass der 
Verbraucherpreisindex oder ein anderer Maßstab, der zur Bereinigung der Kapitalbeträge der Schuldtitel des Fonds 
verwendet wird, die von einem bestimmten Anleger wahrgenommene Inflationsrate genau widerspiegelt. Ein Anstieg 
des Kapitalbetrags eines gegen die Inflationsrate abgesicherten Schuldtitels wird als steuerpflichtiges normales 
Einkommen angesehen, selbst wenn Anleger, wie der Fonds, ihren Kapitalbetrag erst bei Fälligkeit erhalten. 
 
 
 
9. Verschiedenes 
 

Der viertletzte Absatz im Abschnitt „Bewertung“ in Anhang D – Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile wird 
wie folgt geändert: 
 

Der Wert von Wertpapieren, die nicht an einer Börse oder einem regulierten Markt notiert bzw. gehandelt werden, 
sowie von Wertpapieren, die zwar notiert oder gehandelt werden, für die jedoch keine Kursangaben zur Verfügung 
stehen oder bei denen der notierte Kurs nicht dem angemessenen Marktwert der betreffenden Wertpapiere 
entspricht, wird durch den Verwaltungsrat oder unter dessen Leitung ermittelt. Kurzfristige übertragbare Schuldtitel 
und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer regulierten Börse gehandelt werden, werden in der Regel zu den 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 
 

Der Paragraf zu den Anteilen der Klasse Z im Unterabschnitt „Anteilsklassen – Staffelung der 
Emissionsgebühren“ wird folgendermaßen abgeändert: 
 

 

Anteile der Klasse Z 

 
Anteile der Klasse Z können unter gewissen bedingten Umständen (i) für den Vertrieb in bestimmten Ländern und über 
bestimmte Untervertriebsgesellschaften und/oder Händler, die mit ihren Kunden gesonderte Gebührenvereinbarungen 
getroffen haben, und/oder (ii) professionellen Anlegern im Ermessen der Hauptvertriebsgesellschaft und/oder der 
Transferstelle angeboten werden. In diesen Fällen verweisen lokale Ergänzungen des vorliegenden Prospekts oder 
Marketingmaterialien, einschließlich der von den betreffenden Vermittlern verwendeten Materialien, auf die 
Möglichkeiten und Bedingungen zur Zeichnung von Anteilen der Klasse Z. 
 
Anteile der Klasse Z werden zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil angeboten, der als nächster nach Erhalt der 
Kauforder bestimmt wird. Für die Anteile der Klasse Z werden weder eine Emissionsgebühr, aufgeschobene 
Verkaufsgebühr (Contingent Deferred Sales Charge, CDSC) noch Administrationsgebühren, Vertriebsgebühren oder 
Servicegebühren erhoben.  
 
Des Weiteren wird der Abschnitt „Anteilsumtausch“ abgeändert durch die Hinzufügung, dass der Umtausch von 
Anteilen der Klasse A in Anteile der Klasse Z im Ermessen der Hauptvertriebsgesellschaft und/oder der 
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Transferstelle nur (i) Anlegern, die ihre Anweisungen bestimmten Untervertriebsstellen und/oder Händlern erteilen, 
die mit ihren Kunden gesonderte Gebührenvereinbarungen getroffen haben, und/oder (ii) professionellen Anlegern 
gestattet ist. 
 
 

 

Benchmark 

 
Der erste Absatz im Abschnitt „Benchmark“ des vereinfachten Prospekts wird wie folgt geändert: 
 

„Die folgende Aufstellung der Indizes und Benchmarks wird den Anteilsinhabern nur zu Informationszwecken und 
zur Veranschaulichung geliefert, da alle Fonds der Gesellschaft aktiv gemanagt werden und in der Regel von ihren 
jeweiligen Indizes abweichen. Um sicherzustellen, dass ein Index das Anlageziel und die Anlagepolitik des 
jeweiligen Fonds und die Zusammensetzung seines Portfolios besser widerspiegelt, aktualisiert der Verwaltungsrat 
diese Aufstellung bei Gelegenheit ohne vorherige Mitteilung an die Anteilsinhaber. Jede derartige Änderung wird auf 
der Website www.franklintempleton.lu angezeigt.“ 
 
Mit Wirkung ab 30. Juni 2010 dient als Benchmark des „Templeton Global Smaller Companies Fund“ der 
Gesellschaft nicht mehr der „S&P Global < 2B Index“, sondern der „MSCI ACWI Small Cap Index“.  
 
 
 
April 2010 
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Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich zum Nachtrag vom April 2010 zu dem 

vollständigen und dem vereinfachten Prospekt vom November 2009 

 

 

Ergänzungen des Kapitels „Besondere Hinweise für Anleger in Deutschland und Österreich“ in 

dem Prospekt vom November 2009  

 
Die Teilfonds Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Gold and Precious Metals Fund, Franklin Templeton 
Investment Funds – Franklin Real Return Fund sowie Franklin Templeton Investment Funds – Templeton European 
Corporate Bond Fund werden nach Abschluss des Anzeigeverfahrens in Deutschland und Österreich öffentlich 
vertrieben. 
 
Der Prospekt vom November 2009 ist nur gültig, wenn ihm der Prospektnachtrag vom April 2010 beigefügt ist. 
 
 
Abschnitt „Recht zum öffentlichen Vertrieb“ 

 
Der Liste mit den in Deutschland und Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigten Teilfonds werden in 
alphabetischer Sortierung der Teilfonds folgende Angaben hinzugefügt: 
 
Name des Teilfonds   Deutschland  Österreich 

Franklin Gold and Precious Metals Fund   01.06.2010  02.06.2010 
Franklin Real Return Fund   01.06.2010  02.06.2010 
Templeton European Corporate Bond Fund   01.06.2010  02.06.2010 
 
 
Abschnitt “Ausgabepreis” 

 
In alphabetischer Sortierung der aufgeführten Teilfonds werden in die Liste folgende Angaben eingefügt bzw. 
geändert: 
 
Name des Teilfonds Bezogen auf die  Bezogen auf die  

   Bruttoanlage   Nettoanlage (Ausgabepreis

 (Ausgabepreis)   abzgl. Emissionsgebühren) 

 
Franklin Gold and Precious Metals Fund 5,25 %   5,54 % 
Franklin Real Return Fund 3,00 %   3,09 % 
Franklin U.S. Government Fund 3,00 %   3,09 % 
Templeton European Corporate Bond Fund 3,00 %   3,09 % 
 
 
 
 

Ergänzungen des Anhangs 3 „Besondere Hinweise für Anleger in Deutschland“ im Vereinfachten 

Prospekt vom November 2009 
 
Die Teilfonds Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Gold and Precious Metals Fund, Franklin Templeton 
Investment Funds – Franklin Real Return Fund sowie Franklin Templeton Investment Funds – Templeton European 
Corporate Bond Fund werden nach Abschluss des Anzeigeverfahrens in Deutschland öffentlich vertrieben. 
 
Der Vereinfachte Prospekt vom November 2009 ist nur gültig, wenn ihm der Prospektnachtrag vom April 2010 
beigefügt ist. 
 
 



 

Franklin Templeton Investment Funds 

Nachtrag vom Oktober 2010 zum  
vollständigen und vereinfachten Prospekt vom November 2009  
und zum Nachtrag vom April 2010 
(der „Nachtrag“) 

 
Der Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds (die „Gesellschaft“) hat folgenden Änderungen des 
aktuellen vollständigen und des aktuellen vereinfachten Verkaufsprospekts zugestimmt: 
 
1. Auflegung eines neuen Fonds der Gesellschaft 
 
A. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Aggregate Bond Fund 
 
Anlageziel und Anlagepolitik 
 
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtanlagerendite an, die aus einer Kombination aus Zinserträgen und 
Kapitalzuwachs besteht, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. 
 
Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er hauptsächlich in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtitel von 
staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten (einschließlich supranationaler Organisationen, die von mehreren 
nationalen Regierungen getragen werden) und Unternehmen weltweit anlegt. Der Fonds investiert vornehmlich in 
Schuldtitel mit Anlagequalität, kann aber bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Anlagequalität investieren, und darf 
auch in Schuldtiteln aus Schwellenländern anlegen. Des Weiteren kann der Fonds im Einklang mit den 
Anlagebeschränkungen in Credit-Linked-Papiere oder andere strukturierte Produkte investieren, deren Wert auf 
einem Index, einem Wertpapier oder einer Währung basiert, oder hypothekenbesicherte Schuldtitel oder ABS-
Anleihen kaufen. 
  
Ferner kann der Fonds für Anlagezwecke bestimmte Finanzderivate einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl 
an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter 
Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), Terminkontrakte und Cross-Terminkontrakte, Futures sowie 
Optionen handeln. Der Einsatz von Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-Kurven, Währungen oder 
Krediten zu Negativpositionen führen. Die eingesetzten Finanzderivate dürfen, auf Nettobasis, 40 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.  
 
Da sich das Anlageziel des Fonds durch eine flexible und anpassungsfähige Anlagepolitik eher erreichen lassen 
dürfte, ist der Fonds auch berechtigt, nach Anlagemöglichkeiten in anderen Arten von Wertpapierarten, 
einschließlich insbesondere Organismen für gemeinsame Anlagen, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, 
Vorzugsaktien und Optionsscheine, zu suchen.  
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 
Anlageverwalter 
 
Aufgrund einer zu schließenden Anlageverwaltungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und Franklin Templeton 
Investment Management Limited wird Franklin Templeton Investment Management Limited zum Anlageverwalter 
ernannt.  
 
Anteilsklassen 
 
Der Fonds umfasst folgende Anteile:  
 

Klassen-Nr. Fonds und Anteilsklasse 
Währung des Fonds/ 

der Anteilsklasse 
ISIN-Code Auflegungsdatum 
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1184 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse A (acc) USD 

USD  LU0543369267 29. Oktober 2010 

1188 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse A (acc) EUR EUR LU0543369341 29. Oktober 2010 

1192 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse A (acc) EUR-H1 

EUR LU0543369424 29. Oktober 2010 

1189 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse A (Mdis) EUR EUR LU0543369697 29. Oktober 2010 

1185 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse A (Mdis) USD 

USD LU0543369770 29. Oktober 2010 

1194 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse A (Qdis) GBP-H1 GBP LU0543369853 29. Oktober 2010 

1193 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse A (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0543369937 29. Oktober 2010 

1186 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse I (acc) USD USD LU0543370190 29. Oktober 2010 

1190 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse I (acc) EUR 

EUR LU0543370273 29. Oktober 2010 

1195 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse I (acc) EUR-H1 EUR LU0543370356 29. Oktober 2010 

1196 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse I (acc) CHF-H1 

CHF LU0543370513 29. Oktober 2010 

1197 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse I (Qdis) EUR-H1 EUR LU0543370786 29. Oktober 2010 

1198 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse I (Qdis) GBP-H1 

GBP LU0543370869 29. Oktober 2010 

1187 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse N (acc) USD 

USD LU0543370943 29. Oktober 2010 

1191 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse N (acc) EUR 

EUR LU0543371081 29. Oktober 2010 

1199 
Templeton Global Aggregate Bond Fund 
Klasse N (acc) EUR-H1 

EUR LU0543371164 29. Oktober 2010 

 
Weitere Einzelheiten zu diesen Anteilsklassen sowie den anfallenden Gebühren sind im Abschnitt „Anteilsklassen 
– Gebührenstruktur“ des aktuellen vollständigen Verkaufsprospekts der Gesellschaft enthalten. 
 
Für Anteile der Klasse A wird eine jährliche Administrationsgebühr von bis zu 0,30 % des entsprechenden 
durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt, um diese für die 
im Zusammenhang mit der Anlegerbetreuung und der Verwaltung entstandenen Aufwendungen zu entschädigen. 
Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Die 
an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlte Administrationsgebühr darf zur Begleichung bestimmter Gebühren für 
einzelne Anleger oder bestimmte Anlegergruppen verwendet werden. 
 
Weitere anfallende Gebühren sind im Abschnitt „Anteilsklassen – Gebührenstruktur“ des aktuellen vollständigen 
Verkaufsprospekts der Gesellschaft enthalten. 
 
Zum Auflegungsdatum werden die Fondsanteile je nach der Währung der jeweiligen Anteilsklasse zu einem Kurs 
von 10 USD oder 10 EUR oder 10 GBP oder 10 CHF, zuzüglich einer Emissionsgebühr von bis zu 6,5 % des 
Gesamtanlagebetrags bei Anteilen der Klasse A, ausgegeben. 
 
Ab dem Auflegungsdatum werden die Fondsanteile zum Nettoinventarwert je Anteil, zuzüglich einer 
Emissionsgebühr von bis zu 6,5 % des Gesamtanlagebetrags bei Anteilen der Klasse A, ausgegeben. 
 
Verwaltungs- und Gesellschaftsgebühren 
 
Die Gesellschaft zahlt dem Anlageverwalter eine monatlich zahlbare Jahresgebühr in Höhe von 0,65 % des 
berichtigten tagesdurchschnittlichen Nettovermögens des Fonds im entsprechenden Geschäftsjahr. Anteile der 
Klasse I sind von dieser Regelung ausgeschlossen. 
Für Anteile der Klasse I erhält der Anlageverwalter eine monatlich zahlbare Jahresgebühr in Höhe von 0,40 % des 
berichtigten tagesdurchschnittlichen Nettovermögens des Fonds im entsprechenden Geschäftsjahr. 
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Hauptanlagerisiken des Fonds 
 
Die Hauptanlagerisiken des Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Aggregate Bond Fund sind: 
 
• Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbundene Risiko 
• Kontrahentenrisiko 
• Kreditrisiko 
• Das mit Credit-Linked-Papieren verbundene Risiko 
• Das mit notleidenden Wertpapieren verbundene Risiko 
• Das mit Derivaten verbundene Risiko 
• Schwellenmarktrisiko 
• Fremdwährungsrisiko 
• Zinspapierrisiko 
• Liquiditätsrisiko 
• Das mit niedrig bewerteten Wertpapieren oder Wertpapieren ohne Anlagequalität verbundene Risiko 
• Marktrisiko 
• Das mit hypothekenbesicherten Schuldtiteln und ABS-Anleihen verbundene Risiko 
• Das mit hypothekenbesicherten Dollar-Roll-Transaktionen verbundene Risiko 
• Das mit Swaps verbundene Risiko 
 
Anlegerprofil 
 
Der Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Aggregate Bond Fund eignet sich für Anleger, die 

- Zinserträge und Kapitalzuwachs anstreben, indem sie in ein diversifiziertes, globales Rentenprodukt 
investieren; 

- eine mittel- bis langfristige Anlageform suchen. 
 
Gesamtkostenquote 
 
Noch nicht verfügbar. 
 
Wertentwicklung in der Vergangenheit 
 
Nicht zutreffend. 
 
2. Änderung der Anlagepolitik der bestehenden Fonds der Gesellschaft 

 
A. Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Mutual Global Discovery Fund 

 
Mit Wirkung ab 10. Dezember 2010 hat die Anlagepolitik des Franklin Mutual Global Discovery Fund folgenden 
Wortlaut: 
 
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.  
 
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er vornehmlich in Stammaktien, Vorzugsaktien und Schuldtiteln anlegt, die in 
Stammaktien oder Vorzugsaktien wandelbar oder voraussichtlich wandelbar sind, deren Emittenten ihren Sitz in 
einem beliebigen Land haben, sowie in Staatsanleihen und Beteiligungen an ausländischen Staatsanleihen, von 
denen der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass sie zu Marktpreisen unter ihrem effektiven Wert zu haben sind, 
was sich auf bestimmte anerkannte oder objektive Kriterien stützt (innerer Wert). Der Fonds investiert 
hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder 
mehr. 
 
Er kann auch danach streben, in Wertpapieren von Unternehmen anzulegen, die Gegenstand von Fusionen, 
Konsolidierungen, Liquidationen oder Umstrukturierungen sind oder für die es Übernahme- oder Tauschangebote 
gibt, und darf sich an solchen Geschäften beteiligen. In geringerem Ausmaß darf der Fonds auch besicherte und 
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unbesicherte Schuldtitel von Unternehmen kaufen, die sich in einer Reorganisation oder finanziellen 
Umstrukturierung befinden.  
 
Der Anlageverwalter kann vorübergehend eine defensive Barposition halten, wenn er der Auffassung ist, dass die 
Märkte oder die Wirtschaft der Länder, in denen der Fonds investiert, außerordentlichen Schwankungen oder einer 
anhaltenden allgemeinen Schwäche unterliegen oder dass anderweitige nachteilige Bedingungen bestehen.  
 
Der Fonds kann in Finanzderivate investieren, zu denen insbesondere Futures, Optionen, Differenzkontrakte, 
Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf solche Kontrakte sowie Swaps wie etwa Credit Default 
Swaps, synthetische Aktienswaps oder Total Return Swaps zählen. Der Fonds darf durch den Einsatz von 
Finanzderivaten gedeckte Short-Positionen halten, vorausgesetzt, die vom Fonds gehaltene Long-Position ist 
ausreichend liquide, um jederzeit die sich aus seinen Short-Positionen ergebenden Verpflichtungen zu decken.  
 
Anlagen in Wertpapieren mit einem niedrigen Rating oder ohne Anlagequalität sowie in Finanzderivaten sind mit 
einem höheren Risiko verbunden, wie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ beschrieben. Die Basiswährung des Fonds 
ist der US-Dollar.  
 
 
B. Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 

 

Mit Wirkung ab 10. Dezember 2010 hat die Anlagepolitik des Franklin Templeton Global Fundamental Strategies 
Fund folgenden Wortlaut: 
 
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs 
anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge.  
 
Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von 
Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und 
Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt 
und in Schuldverschreibungen, die von supranationalen Organisationen begeben werden, die von mehreren 
nationalen Regierungen gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Er kann zusätzlich auch in Wertpapieren 
von Unternehmen anlegen, die Gegenstand von Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder 
Umstrukturierungen sind oder für die es Übernahmeangebote gibt, und darf sich an solchen Geschäften beteiligen. 
Er kann entweder direkt oder über regulierte Investmentfonds (vorbehaltlich der nachfolgend angegebenen 
Beschränkungen) auch in niedrig bewertete, über keine Anlagequalität verfügende oder notleidende Schuldtitel 
verschiedener Emittenten sowie in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Ferner kann der Fonds 
für Anlagezwecke Finanzderivate einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch 
im Freiverkehr gehandelt werden und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total 
Return Swaps), Terminkontrakte und Cross-Terminkontrakte, Futures (einschließlich solcher auf Staatspapiere) 
sowie Optionen handeln. Der Einsatz von Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-Kurven, Währungen 
oder Krediten zu Negativpositionen führen. Der Fonds kann auch in Wertpapiere oder strukturierte Produkte 
investieren, bei denen das jeweilige Wertpapier mit einem anderen Wertpapier verbunden ist, seinen Wert aus 
einem anderen Wertpapier bezieht oder an Vermögenswerte oder Währungen eines beliebigen Landes gekoppelt ist. 
Der Fonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und anderen OGA investieren, in 
forderungsbesicherte Wertpapiere jedoch höchstens 10 % seines Nettovermögens. 
 
Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die 
unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt 
werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes 
Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten. Solche 
Anlagestrategien werden von Franklin Templeton Investments bereits weithin in Bezug auf bestimmte seiner in den 
USA registrierten Fonds verfolgt. Deren Schwerpunkt liegt entsprechend auf fest oder variabel verzinslichen 
Schuldtiteln, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen oder Unternehmen auf der ganzen Welt 
begeben worden sind, auf Beteiligungspapieren aus aller Welt, die im Vergleich zur Bewertung des 
Anlageverwalters zu ungewöhnlich niedrigen Kursen angeboten werden, sowie auf nach Ansicht des 
Anlageverwalters unterbewerteten Beteiligungspapieren oder wandelbaren Schuldtiteln, einschließlich 
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Wertpapieren von Unternehmen, die Gegenstand von Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder 
Umstrukturierungen sind.  
 
Die Basiswährung dieses Fonds ist der US-Dollar. 
 
 
C. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Asian Bond Fund 

 

Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, 
des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung 
vereinbar ist.  
 
Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen 
Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt. 
Der Fonds darf auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder 
gegründet wurden oder getragen werden, wie zum Beispiel der Internationalen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds für Anlagezwecke Finanzderivate 
einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr gehandelt werden 
und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), Terminkontrakte 
und Cross-Terminkontrakte, Futures (einschließlich solcher auf Staatspapiere) sowie Optionen handeln. Der 
Einsatz von Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-Kurven, Währungen oder Krediten zu 
Negativpositionen führen. Der Fonds kann in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen auch in 
Wertpapiere oder strukturierte Produkte investieren, bei denen das jeweilige Wertpapier mit einem anderen 
Wertpapier verbunden ist, seinen Wert aus einem anderen Wertpapier bezieht oder an Vermögenswerte oder 
Währungen eines beliebigen asiatischen Landes gekoppelt ist. Ferner kann der Fonds hypothekenbesicherte 
Pfandbriefe, ABS-Anleihen und Wandelschuldverschreibungen kaufen. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne 
Anlagequalität investieren, die von asiatischen Emittenten ausgegeben werden, einschließlich notleidender 
Wertpapiere. Der Fonds kann auf beliebige Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel 
kaufen und Beteiligungswertpapiere halten, soweit sie aus der Umwandlung oder dem Umtausch von 
Vorzugsaktien oder Schuldtiteln resultieren. Ferner darf sich der Fonds an Mortgage-Dollar–Roll-Transaktionen 
beteiligen.  
 
Der Fonds darf entweder direkt oder durch den Einsatz von Finanzderivaten bis zu 33 % seines Gesamtvermögens 
in fest- und variabel verzinsliche Anleihen und Schuldtitel investieren, die von staatlichen und halbstaatlichen 
Stellen oder Unternehmen begeben werden, die außerhalb Asiens ansässig sind und von der wirtschaftlichen oder 
finanziellen Dynamik in Asien beeinflusst werden. 
 
Anlagen in Schwellenländern, in Finanzderivaten, Wertpapieren ohne Anlagequalität, notleidenden Wertpapieren 
sowie in hypothekenbesicherten Schuldtiteln und ABS-Anleihen sind mit einem höheren Risiko verbunden, wie im 
Abschnitt „Risikoabwägungen“ ausführlicher beschrieben wird. 
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 

 

D. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Emerging Markets Bond Fund 

 

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des 
Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar 
ist.  
 
Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen 
Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in 
Entwicklungs- oder Schwellenländern anlegt. Der Fonds darf auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften 
erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie zum Beispiel der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der 
Fonds für Anlagezwecke Finanzderivate einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als 
auch im Freiverkehr gehandelt werden und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder 
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Total Return Swaps), Terminkontrakte und Cross-Terminkontrakte, Futures (einschließlich solcher auf 
Staatspapiere) sowie Optionen handeln. Der Einsatz von Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-
Kurven, Währungen oder Krediten zu Negativpositionen führen. Der Fonds kann in Übereinstimmung mit den 
Anlagebeschränkungen auch in Wertpapiere oder strukturierte Produkte investieren, bei denen das jeweilige 
Wertpapier mit einem anderen Wertpapier verbunden ist, seinen Wert aus einem anderen Wertpapier bezieht oder 
an Vermögenswerte oder Währungen beliebiger Entwicklungs- und Schwellenländer gekoppelt ist. Darüber hinaus 
darf der Fonds Vorzugsaktien, Stammaktien und andere aktiengebundene Wertpapiere, Optionsscheine und in 
Stammaktien wandelbare oder tauschbare Schuldtitel erwerben, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds 
darf bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in notleidende Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auf 
beliebige Währungen lautende Rentenpapiere, Schuldverschreibungen und Beteilungswertpapier erwerben 
 
Der Fonds darf entweder direkt oder durch den Einsatz von Finanzderivaten bis zu 33 % seines Gesamtvermögens 
in fest- und variabel verzinsliche Anleihen und Schuldtitel investieren, die von staatlichen und halbstaatlichen 
Stellen oder Unternehmen begeben werden, die außerhalb von Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind 
und von der wirtschaftlichen oder finanziellen Dynamik in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst 
werden. 
 
Anlagen in Schwellenländern, in Finanzderivaten, Schuldtiteln ohne Anlagequalität und notleidenden Wertpapieren 
sind mit einem höheren Risiko verbunden, wie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ ausführlicher beschrieben wird. 
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 
 
E. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Balanced Fund 

 

Anlageziele dieses Fonds sind, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist, Kapitalzuwachs 
und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die 
von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden.  
 
Der Anlageverwalter geht davon aus, dass der Großteil des Portfolios des Fonds normalerweise in 
Beteiligungswertpapiere oder aktiengebundene Wertpapiere, einschließlich Schuldtitel oder Vorzugsaktien, die in 
Aktienwerte umgewandelt oder umgetauscht werden können, investiert ist, wobei die Auswahl vorwiegend im 
Hinblick auf das Kapitalzuwachpotenzial erfolgt. Der Fonds strebt nach Erträgen, indem er in fest- oder variabel 
verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder 
Unternehmen rund um die Welt anlegt. Der Fonds darf auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, 
die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie zum Beispiel der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Der Fonds kann 
Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel erwerben. Ungeachtet des Vorangehenden wird der 
Anlageverwalter zu keinem Zeitpunkt mehr als 40 % des Nettovermögens des Fonds in festverzinsliche 
Wertpapiere investieren.  
 
Anlagen in Schwellenländern unterliegen einem höheren Risiko, wie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ näher 
beschrieben wird.  
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 
 
F. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund 

 

Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, 
des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung 
vereinbar ist.  
 
Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen 
Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden. 
Der Fonds kann, im Einklang mit den Anlagebeschränkungen, auch in von Unternehmen begebene Schuldtitel 
investieren. Der Fonds darf auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen 
mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie zum Beispiel der Internationalen Bank für 
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Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds für Anlagezwecke 
Finanzderivate einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr 
gehandelt werden und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), 
Terminkontrakte und Cross-Terminkontrakte, Futures (einschließlich solcher auf Staatspapiere) sowie Optionen 
handeln. Der Einsatz von Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-Kurven, Währungen oder Krediten zu 
Negativpositionen führen. Der Fonds kann auch in Wertpapiere oder strukturierte Produkte investieren, bei denen 
das jeweilige Wertpapier mit einem anderen Wertpapier verbunden ist, seinen Wert aus einem anderen Wertpapier 
bezieht oder an Vermögenswerte oder Währungen eines beliebigen Landes gekoppelt ist. Der Fonds darf bis zu 
10 % seines Gesamtnettovermögens in notleidende Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auf beliebige 
Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel kaufen und Beteiligungswertpapiere halten, 
soweit sie aus der Umwandlung oder dem Umtausch von Vorzugsaktien oder Schuldtiteln resultieren.  
 
Anlagen in Schwellenländern, in Finanzderivaten, Wertpapieren ohne Anlagequalität und notleidenden 
Wertpapieren sind mit einem höheren Risiko verbunden, wie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ ausführlicher 
beschrieben wird. 
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 
 
G. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond (Euro) Fund 

 
Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, 
des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung 
vereinbar ist.  
 
Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen 
Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden. 
Der Fonds kann, im Einklang mit den Anlagebeschränkungen, auch in von Unternehmen begebene Schuldtitel 
investieren. Der Fonds darf auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen 
mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie zum Beispiel der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds für Anlagezwecke 
Finanzderivate einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr 
gehandelt werden und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), 
Terminkontrakte und Cross-Terminkontrakte, Futures (einschließlich solcher auf Staatspapiere) sowie Optionen 
handeln. Der Einsatz von Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-Kurven, Währungen oder Krediten zu 
Negativpositionen führen. Der Fonds kann auch in Wertpapiere oder strukturierte Produkte investieren, bei denen 
das jeweilige Wertpapier mit einem anderen Wertpapier verbunden ist, seinen Wert aus einem anderen Wertpapier 
bezieht oder an Vermögenswerte oder Währungen eines beliebigen Landes gekoppelt ist. Der Fonds darf bis zu 
10 % seines Gesamtnettovermögens in notleidende Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auf beliebige 
Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel kaufen und Beteiligungswertpapiere halten, 
soweit sie aus der Umwandlung oder dem Umtausch von Vorzugsaktien oder Schuldtiteln resultieren. Nicht auf 
Euro lautende Teile seines Portfolios können gegen den Euro abgesichert werden.  
 
Anlagen in Schwellenländern, in Finanzderivaten, Wertpapieren ohne Anlagequalität und notleidenden 
Wertpapieren sind mit einem höheren Risiko verbunden, wie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ ausführlicher 
beschrieben wird.  
 
Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Der Fondsname spiegelt die Basiswährung des Fonds wider, die auf Euro 
lautet, und impliziert nicht unbedingt, dass ein bestimmter Anteil des investierten Nettofondsvermögens auf Euro 
lautet. 
 

H. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global High Yield Fund  
 

Das Hauptanlageziel dieses Fonds sind hohe laufende Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs 
an, allerdings nur, wenn dies mit seinem Hauptanlageziel vereinbar ist.  
 
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel von Emittenten, einschließlich jener aus 
Schwellenländern. Der Fonds legt in Schuldtitel an, die alle Varianten von fest- und variabel verzinslichen 
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Wertpapieren (einschließlich Bankkredite über regulierte Investmentfonds, vorbehaltlich der im Folgenden 
angegebenen Beschränkungen), Anleihen, hypothekenbesicherten Schuldtiteln und anderen ABS-Anleihen und 
wandelbaren Wertpapieren umfassen. Ferner kann der Fonds für Anlagezwecke Finanzderivate einsetzen. Diese 
Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und es kann sich 
dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), Terminkontrakte und Cross-
Terminkontrakte, Futures (einschließlich solcher auf Staatspapiere) sowie Optionen handeln. Der Einsatz von 
Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-Kurven, Währungen oder Krediten zu Negativpositionen 
führen. Außerdem kann der Fonds in Beteiligungswertpapiere, Credit-Linked-Papiere und Geldmarktinstrumente 
investieren und er kann Positionen an variabel verzinslichen Darlehen über regulierte Investmentfonds halten. Der 
Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und anderen OGA und bis zu 10 % seines 
Gesamtvermögens in notleidende Wertpapiere investieren.  
 
Anlagen in Schwellenländern, in Finanzderivaten, hypothekenbesicherten Schuldtiteln und ABS-Anleihen, 
Wertpapieren ohne Anlagequalität und notleidenden Wertpapieren sind mit einem höheren Risiko verbunden, wie 
im Abschnitt „Risikoabwägungen“ ausführlicher beschrieben wird. 
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 
 
I. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Income Fund 

 

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Erhaltung der 
Kapitalzuwachsaussichten.  
 
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln 
und Beteiligungswertpapieren. Der Fonds strebt nach Erträgen, indem er weltweit, einschließlich in 
Schwellenländern, in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen 
von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen sowie in Aktien investiert, die nach Meinung 
des Anlageverwalters attraktive Dividendenrenditen bieten. Der Fonds darf auch Schuldtitel supranationaler 
Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie zum 
Beispiel der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Der 
Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität investieren, die von US-amerikanischen und nicht US-
amerikanischen Emittenten ausgegeben werden, einschließlich notleidender Wertpapiere. Ferner kann der Fonds 
für Anlagezwecke Finanzderivate einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch 
im Freiverkehr gehandelt werden und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total 
Return Swaps), Terminkontrakte und Cross-Terminkontrakte, Futures (einschließlich solcher auf Staatspapiere) 
sowie Optionen handeln. Der Einsatz von Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-Kurven, Währungen 
oder Krediten zu Negativpositionen führen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile von 
OGAW und anderen OGA investieren. Der Fonds kann entweder direkt oder über regulierte Investmentfonds 
(vorbehaltlich der nachstehend angegebenen Beschränkungen) in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel 
investieren. Der Anlageverwalter kann vorübergehend eine defensive Barposition halten, wenn er der Auffassung 
ist, dass die Märkte oder die Wirtschaft der Länder, in denen der Fonds investiert, außerordentlichen 
Schwankungen oder einer anhaltenden allgemeinen Schwäche unterliegen oder dass anderweitige nachteilige 
Bedingungen bestehen.  
 
Anlagen in Schwellenländern, in Finanzderivaten, Wertpapieren ohne Anlagequalität und notleidenden 
Wertpapieren sind mit einem höheren Risiko verbunden, wie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ ausführlicher 
beschrieben wird. 
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.  
 
 
J. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Total Return Fund 

 
Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, 
des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung 
vereinbar ist.  
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Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und/oder variabel verzinslichen 
Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen rund um die Welt 
anlegt. Der Fonds darf auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer 
Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie zum Beispiel der Internationalen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds für Anlagezwecke Finanzderivate 
einsetzen. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr gehandelt werden 
und es kann sich dabei u.a. um Swaps (darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), Terminkontrakte 
und Cross-Terminkontrakte, Futures (einschließlich solcher auf Staatspapiere) sowie Optionen handeln. Der 
Einsatz von Finanzderivaten kann bei einigen Ertrags-/Durations-Kurven, Währungen oder Krediten zu 
Negativpositionen führen. Der Fonds kann in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen auch in 
Wertpapiere oder strukturierte Produkte investieren, bei denen das jeweilige Wertpapier mit einem anderen 
Wertpapier verbunden ist, seinen Wert aus einem anderen Wertpapier bezieht oder an Vermögenswerte oder 
Währungen eines beliebigen Landes gekoppelt ist. Ferner kann der Fonds hypothekenbesicherte Pfandbriefe, ABS-
Anleihen und Wandelschuldverschreibungen kaufen. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität 
investieren, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Emittenten ausgegeben werden, 
einschließlich notleidender Wertpapiere. Der Fonds kann auf beliebige Währungen lautende festverzinsliche 
Wertpapiere und Schuldtitel kaufen und Beteiligungswertpapiere halten, soweit sie aus der Umwandlung oder dem 
Umtausch von Vorzugsaktien oder Schuldtiteln resultieren. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines 
Nettovermögens in Anteile von OGAW und anderen OGA investieren. Ferner darf sich der Fonds an Mortgage-
Dollar–Roll-Transaktionen beteiligen. 
 
Um die Mittelzuflüsse und -abflüsse des Fonds wirkungsvoll zu verwalten, darf der Fonds Finanzterminkontrakte 
oder Optionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. Der Fonds darf Terminkontrakte auf US-
Schatzpapiere einsetzen, um Risiken aufgrund von Zinsbewegungen und anderen Marktfaktoren besser zu steuern, 
die Liquidität zu erhöhen und rasch und effizient neue Barmittel zur Investition in die Wertpapiermärkte zu 
generieren oder bei Barmittelbedarf zur Befriedigung der Rücknahmeanträge der Anteilsinhaber Fondsvermögen 
aus den Marktengagements zu nehmen. Zusätzlich kann sich der Fonds durch die Anlage in indexbasierten 
Finanzderivaten und Credit Default Swaps in Schuldtitelindizes engagieren.  
 
Anlagen in Schwellenländern, in Finanzderivaten, Wertpapieren ohne Anlagequalität, notleidenden Wertpapieren 
und in hypothekenbesicherten Schuldtiteln und ABS-Anleihen sind mit einem höheren Risiko verbunden, wie im 
Abschnitt „Risikoabwägungen“ ausführlicher beschrieben wird.  
 
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.  
 

3. Auflegung weiterer Anteilsklassen für die Fonds der Gesellschaft  
Klassen-

Nr. 
Fonds und Anteilsklasse 

Währung des Fonds/ 

der Anteilsklasse 
ISIN-Code Auflegungsdatum 

1148 
Franklin Global Growth Fund  
Klasse A (acc) EUR 

EUR LU0508195822 14. Mai 2010 

1149 
Franklin Global Growth Fund  
Klasse A (acc) EUR-H1 

EUR LU0508196127 14. Mai 2010 

1151 
Franklin Global Growth Fund  
Klasse A (acc) GBP 

GBP LU0508196390 14. Mai 2010 

1152 
Franklin Global Growth Fund  
Klasse I (acc) EUR EUR LU0508196473 14. Mai 2010 

1153 
Franklin Global Growth Fund  
Klasse I (acc) EUR-H1 

EUR LU0508196556 14. Mai 2010 

1154 
Franklin Global Growth Fund  
Klasse N (acc) EUR EUR LU0508196630 14. Mai 2010 

1094 
Templeton BRIC Fund   
Klasse X(acc) USD 

USD LU0476943294 26. Mai 2010 

1159 
Templeton Asian Bond Fund  
Klasse A (acc) CHF-H1 CHF LU0517465547 21. Juni 2010 

1160 
Templeton Asian Bond Fund  
Klasse I (acc) CHF-H1 

CHF LU0517465620 21. Juni 2010 

1162 
Templeton Emerging Markets Bond Fund 
Klasse I(Qdis) GBP-H1 GBP LU0517465893 21. Juni 2010 
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1163 
Templeton Global Bond Fund  
Klasse I (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0517465976 21. Juni 2010 

1165 
Templeton Global Bond Fund  
Klasse N (Ydis) EUR-H1 EUR LU0517464730 21. Juni 2010 

1166 
Templeton Global Total Return Fund 
Klasse N (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0517464904 21. Juni 2010 

1167 
Templeton Global Total Return Fund 
Klasse A (Ydis) EUR-H1 EUR LU0517465034 21. Juni 2010 

1168 
Templeton Global Total Return Fund 
Klasse I (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0517465117 21. Juni 2010 

1161 
Templeton Asian Growth Fund  
Klasse N (acc) HUF HUF LU0517465380 28. Juli 2010 

1164 
Templeton Global Bond Fund  
Klasse N (acc) HUF 

HUF LU0517464813 28. Juli 2010 

1169 
Templeton Global Total Return Fund 
Klasse N (acc) HUF HUF LU0517465208 28. Juli 2010 

1170 
Templeton Global Total Return Fund 
Klasse I (acc) CHF-H1 

CHF LU0523926086 28. Juli 2010 

1155 
Franklin Global Real Estate Fund  
Klasse A (acc) EUR-H1 EUR LU0523919115 20. August 2010 

1156 
Franklin Global Real Estate Fund  
Klasse A (Ydis) EUR-H1 

EUR LU0523922176 20. August 2010 

1157 
Franklin Global Real Estate Fund  
Klasse A (Ydis) EUR-H2 EUR LU0523923570 20. August 2010 

1158 
Franklin Global Real Estate Fund  
Klasse N (acc) EUR-H1 

EUR LU0523922846 20. August 2010 

1171 
Templeton Global Bond Fund  
Klasse A (Mdis) AUD-H1 

AUD LU0536402570 30. September 2010 

1172 
Templeton Global Total Return Fund 
Klasse A (Mdis) AUD-H1 

AUD LU0536402737  30. September 2010 

1173 
Franklin India Fund  
Klasse A (acc) SGD 

SGD LU0536402901 30. September 2010 

1174 
Franklin U.S. Government Fund  
Klasse A (acc) USD USD LU0543330301 30. September 2010 

1175 
Templeton Asian Growth Fund  
Klasse A (acc) HKD 

HKD LU0543330483 30. September 2010 

1176 
Templeton BRIC Fund  
Klasse A (acc) HKD HKD LU0543330566 30. September 2010 

1178 
Franklin Gold &Precious Metals Fund 
Klasse A (acc) CHF-H1 

CHF LU0536403115 30. September 2010 

1179 
Franklin U.S. Opportunities Fund  
Klasse A (acc) CHF-H1 CHF LU0536403206 30. September 2010 

1177 
Templeton Asian Growth Fund  
Klasse I (acc) CHF-H1 

CHF LU0543330640 30. September 2010 

1180 
Templeton Eastern Europe Fund  
Klasse X (acc) EUR EUR LU0543330723 30. September 2010 

1096 
Templeton Frontier Markets Fund  
Klasse X (acc) USD 

USD LU0476943450 30. September 2010 

1182 
Franklin Templeton Global Growth and 
Value Fund Klasse X (acc) SGD SGD LU0543330996 30. September 2010 

1183 
Templeton Asian Growth Fund  
Klasse X (acc) SGD 

SGD LU0543331028 30. September 2010 

 
 

4. Hinzufügung von auf alternative Währungen lautenden Anteilsklassen 

 
Der Unterabschnitt „Auf alternative Währungen lautende Anteilsklassen“ des Abschnitts „Anteilsklassen“ wird 
durch die Hinzufügung des Australischen Dollars und des Ungarischen Forints wie folgt abgeändert: 
 
Auf alternative Währungen lautende Anteilsklassen  
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Wie in Anhang G des Verkaufsprospekts ausführlicher beschrieben, bieten einige Fonds auf alternative Währungen 
lautende Anteilsklassen in den folgenden Währungen an: 
• Australischer Dollar (abgekürzt AUD), 
• Euro (abgekürzt EUR), 
• Hongkong-Dollar (abgekürzt HKD), 
• Ungarischer Forint (abgekürzt HUF) 
• Japanischer Yen (abgekürzt JPY), 
• Norwegische Krone (abgekürzt NOK), 
• Polnischer Zloty (abgekürzt PLN), 
• Singapur-Dollar (abgekürzt SGD), 
• Südkoreanischer Won (abgekürzt KRW), 
• Schwedische Krone (abgekürzt SEK), 
• Schweizer Franken (abgekürzt CHF), 
• US-Dollar (abgekürzt USD) und 
• Britisches Pfund (abgekürzt GBP). 
 
Die Bedingungen, die für die in einer alternativen Währung erhältlichen Anteilsklassen gelten, entsprechen jenen der 
Anteilsklassen, die in der Basiswährung angeboten werden. 
 
Der Verwaltungsrat kann beschließen, eine Alternativwährungsklasse in einer anderen als den oben genannten 
Währungen anzubieten. Wenn dies der Fall ist, wird der Verkaufsprospekt aktualisiert. 
 
 
5. Benchmark-Bezug für die Fonds der Gesellschaft 
 
Die Tabelle im Abschnitt „Benchmark“ des vereinfachten Verkaufsprospekts wird, um Benchmarks hinzuzufügen 
oder bestehende Benchmarks zu ändern, wie folgt abgeändert: 
 

Fondsname Benchmark 
Franklin Global Real Estate Fund S&P Global REIT Index 
Franklin Gold and Precious Metals Fund FTSE Gold Mines Index 
Templeton Euro High Yield Fund BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index 
Franklin Real Return Fund Barclays Capital U.S. TIPS Index 
Franklin Technology Fund BoFA Merrill Lynch 100 Technology Index 
Templeton European Corporate Bond Fund Barclays Capital Euro-Aggregate: Corporate Bond Index 
Templeton Global Aggregate Bond Fund Barclays Capital Global Aggregate Index 
Franklin MENA Fund   S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%  
 
 
6. Änderung des Abschnitts „Dividendenpolitik“ 

 
Die im Abschnitt „Dividendenpolitik“ und im Abschnitt „Zusammenfassung der Hauptmerkmale“ auf den ersten 
Seiten des Verkaufsprospekts enthaltene Tabelle, die die vorgesehenen Dividendenausschüttungsintervalle je 
Anteilsklasse anzeigt, wird wie folgt abgeändert: 
 
Anteilsarten Anteilsname Ausschüttungshäufigkeit 
Akkumulierende 
Anteile 

A (acc), AX (acc), B (acc), C (acc), I (acc),   
N (acc), X (acc) und Z (acc) 

Es erfolgt keine Dividendenausschüttung, sondern der 
zurechenbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der 
Anteile wider. 

A (Mdis), AX (Mdis), B (Mdis), C (Mdis),  
I (Mdis), N (Mdis), X (Mdis) und Z (Mdis) 

Unter normalen Umständen ist vorgesehen, dass die 
Ausschüttung monatlich erfolgt (nach Ende jedes 
Kalendermonats). 

A (Qdis), AX (Qdis), B (Qdis), C (Qdis), 
I (Qdis), N (Qdis), X (Qdis) und Z (Qdis) 

Unter normalen Umständen ist vorgesehen, dass die 
Ausschüttung vierteljährlich erfolgt (nach Ende jedes 
Kalenderquartals). 

Ausschüttende 
Anteile 

A (Ydis), AX (Ydis), B (Ydis), C (Ydis), 
I (Ydis), N (Ydis), X (Ydis) und Z (Ydis) 

Unter normalen Umständen ist vorgesehen, dass die 
Ausschüttung jährlich erfolgt (üblicherweise im Juli/August 
eines jeden Jahres). 

 
Darüber hinaus wird der achte Absatz desselben Abschnitts „Dividendenpolitik“ wie folgt abgeändert: 

 
 
 

11

 
 
 



 

 
Dividenden auf Inhaberanteile werden in den Geschäftsräumen der Hauptzahlstelle in Luxemburg oder bei den in 
der Dividendenankündigung genannten örtlichen Zahlstellen ausgezahlt. Die Dividenden werden (zusammen mit 
den Namen und Anschriften der Hauptzahlstelle und/oder der örtlichen Zahlstellen) in den Zeitungen, auf der 
Internet-Website www.franklintempleton.lu oder einer anderen Internet-Website, die der Verwaltungsrat jeweils 
bestimmt, veröffentlicht. 
 

 

7. Änderung des Abschnitts „Anteilsklassen – Staffelung der Emissionsgebühren“  

 
A. Der dritte und vierte Absatz im Unterabschnitt „Anteile der Klasse A“ wird wie folgt geändert: 

 
Die beiden Absätze, die erklären, wie die bedingte Rücknahmegebühr auf qualifizierte Anlagen in Anteile der 
Klasse A angewendet wird, werden an das Ende des genannten Unterabschnitts „Anteile der Klasse A“ verschoben. 
 
Die Überschrift „Bedingte Rücknahmegebühr („CDSC“)“ wird zu „Qualifizierte Anlagen in Höhe von 1 Million USD 
oder mehr“ geändert. 
  
Der Wortlaut des dritten Absatzes lautet künftig: „In Bezug auf qualifizierte Anlagen in Höhe von 1 Million USD 
oder mehr in Anteile der Klasse A kann bei bestimmten diesbezüglichen Rücknahmen innerhalb der ersten 
achtzehn Monate nach jeder derartigen Anlage eine bedingte Rücknahmegebühr („CDSC“) von bis zu 1,00 % 
erhoben werden, um die an Untervertriebsgesellschaften, Vermittler, Händler und/oder professionelle Anleger 
gezahlten Provisionen abzudecken. Die Gebühr beträgt bis zu 1,00 % des Wertes der zurückgenommenen Anteile 
(ohne thesaurierte Dividendenausschüttung) oder 1,00 % der Gesamtkosten dieser Anteile, je nachdem, welcher 
Betrag niedriger ist, und wird von der Hauptvertriebsstelle einbehalten. Das Verfahren, mit dem die Gebühr 
berechnet wird, ist abgesehen von den anwendbaren Prozentsätzen für alle Anteilsklassen gleich. Nähere Angaben 
finden sich im Abschnitt „Anteile der Klasse B“. 
 
B. Der dritte und vierte Absatz im Unterabschnitt „Anteile der Klasse AX“ wird wie folgt geändert: 

 
Die beiden Absätze, die erklären, wie die bedingte Rücknahmegebühr auf qualifizierte Anlagen in Anteile der 
Klasse AX angewendet wird, werden an das Ende des genannten Unterabschnitts „Anteile der Klasse AX“ 
verschoben. 
 
Die Überschrift „Bedingte Rücknahmegebühr („CDSC“)“ zu „Qualifizierte Anlagen in Höhe von 1 Million USD oder 
mehr“ geändert. 
  
Der Wortlaut des dritten Absatzes lautet künftig: „In Bezug auf qualifizierte Anlagen in Höhe von 1 Million USD 
oder mehr in Anteile der Klasse AX kann bei bestimmten diesbezüglichen Rücknahmen innerhalb der ersten 
achtzehn Monate nach jeder derartigen Anlage eine bedingte CDSC von bis zu 1,00 % erhoben werden, um die an 
Untervertriebsgesellschaften, Vermittler, Händler und/oder professionelle Anleger gezahlten Provisionen 
abzudecken. Die Gebühr beträgt bis zu 1,00 % des Wertes der zurückgenommenen Anteile (ohne thesaurierte 
Dividendenausschüttung) oder 1,00 % der Gesamtkosten dieser Anteile, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist, 
und wird von der Hauptvertriebsstelle einbehalten. Das Verfahren, mit dem die Gebühr berechnet wird, ist 
abgesehen von den anwendbaren Prozentsätzen für alle Anteilsklassen gleich. Nähere Angaben finden sich im 
Abschnitt „Anteile der Klasse B“. 
 
C. Der erste Absatz im Unterabschnitt „Anteile der Klasse I“ wird wie folgt geändert: 

 
Anteile der Klasse I werden nur institutionellen Investoren im Sinne der jeweils geltenden Richtlinien bzw. 
Empfehlungen der zuständigen Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde (siehe die Liste der qualifizierten 
institutionellen Anleger unten) und nur unter gewissen beschränkten Umständen angeboten, und zwar für den 
Vertrieb in bestimmten Ländern und/oder durch bestimmte Untervertriebsgesellschaften und/oder professionelle 
Anleger nach Ermessen der Hauptvertriebsgesellschaft, in welchem Fall jeglicher lokale Zusatz zu diesem Prospekt 
oder Marketingmaterial, einschließlich des von den entsprechenden Vermittlern verwendeten Materials, auf die 
Möglichkeit und Bedingungen zur Zeichnung von Anteilen der Klasse I verweisen wird.  
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D. Der erste Absatz im Unterabschnitt „Anteile der Klasse X“ wird wie folgt geändert: 

 
Anteile der Klasse X werden unter gewissen beschränkten Umständen, die im Ermessen der Gesellschaft oder des 
Anlageverwalters und seinen verbundenen Unternehmen liegen, nur institutionellen Investoren (im Sinne der 
jeweils geltenden Richtlinien bzw. Empfehlungen der zuständigen Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde (siehe die 
Liste der qualifizierten institutionellen Anleger unten)) angeboten. 
 
E. Dem Abschnitt „Anteilsklassen – Staffelung der Emissionsgebühren“ wird folgende Liste hinzugefügt, um eine 

Definition des Begriffs „institutionelle Anleger“ zu liefern.  

 
Liste der qualifizierten institutionellen Anleger: 
 

- Institutionelle Anleger im engeren Sinne, wie Banken und andere regulierte Sparten des Finanzsektors, 
Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsanstalten und Pensionsfonds, 
karitative Institutionen, industrielle, kommerzielle und finanzielle Konzerne, die zu ihren eigenen Gunsten 
Zeichnungen vornehmen, und die von solchen institutionellen Anlegern zur Verwaltung ihres eigenen 
Vermögens errichteten Strukturen. 

- Kreditinstitutionen und andere regulierte Sparten des Finanzsektors, die in eigenem Namen, jedoch 
zugunsten institutioneller Anleger, wie oben beschrieben, anlegen. 

- Inner- oder außerhalb von Luxemburg gegründete Kreditinstitutionen und andere regulierte Sparten des 
Finanzsektors, die in eigenem Namen, jedoch zugunsten ihrer nicht institutionellen Kunden auf Basis 
eines Verwaltungsmandats anlegen. 

- Inner- oder außerhalb von Luxemburg gegründete Organismen für gemeinsame Anlagen. 
- Holdinggesellschaften oder ähnliche juristische Personen mit Sitz inner- oder außerhalb von Luxemburg, 

deren Aktionäre institutionelle Anleger gemäß der Beschreibung in den vorstehenden Absätzen sind. 
- Holdinggesellschaften oder ähnliche juristische Personen mit Sitz inner- oder außerhalb von Luxemburg, 

deren Aktionär(e)/wirtschaftliche(r) Besitzer (eine) natürliche Person(en) von außerordentlichem Reichtum 
ist/sind und angemessenerweise als erfahrene(r) Anleger betrachtet werden kann/können, und wenn der 
Zweck der Holdinggesellschaft das Halten wichtiger finanzieller Beteiligungen/Anlagen für eine natürliche 
Person oder eine Familie ist.  

- Eine Holdinggesellschaft oder eine ähnliche juristische Person mit Sitz inner- oder außerhalb von 
Luxemburg, die aufgrund ihrer Struktur und Aktivitäten tatsächliche Substanz besitzt und wichtige 
finanzielle Beteiligungen/Anlagen hält. 

 
Durch die Beantragung von Anteilen der Klassen I und X sichert ein Anleger der Gesellschaft zu, dass er ein 
institutioneller Anleger einer oder mehrerer der oben angeführten Typen ist, und er erklärt sich damit 
einverstanden, die Gesellschaft und/oder jegliche andere Einheit von Franklin Templeton Investments hinsichtlich 
jeglicher Schäden, Verluste, Kosten oder anderer Ausgaben schadlos zu halten, die diesen dadurch entstehen 
könnten, dass sie in gutem Glauben auf Grundlage dieser Zusicherung handeln. 
 

 

8. Änderung des Abschnitts „Versammlungen und Berichterstattung“ 

 
Der zweite Absatz im Abschnitt „Versammlungen und Berichterstattung“ wird wie folgt geändert: 
 
„Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte stehen auf der Franklin Templeton Website 
unter www.franklintempleton.lu zur Verfügung und sind auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft 
erhältlich; sie werden nur eingetragenen Anteilsinhabern in den Ländern zugesandt, wo die örtlichen 
Bestimmungen dies vorschreiben. Die vollständigen geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte 
stehen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet jeweils am 
30. Juni eines Jahres.“  
 
 
9. Verschmelzung eines Teilfonds 
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Mit Wirkung vom 27. August 2010 wurde der Franklin Global Real Estate (Euro) Fund mit dem Franklin Global 
Real Estate Fund verschmolzen. Daher wurde der Franklin Global Real Estate (Euro) Fund aus dem aktuellen 
vollständigen Verkaufsprospekt und aus dem aktuellen vereinfachten Verkaufsprospekt entfernt. 
 
 
10. Änderung von Anhang B „Anlagebeschränkungen“ 

 
Absatz a) (ii) in Punkt 5. von Anhang B „Anlagebeschränkungen“, in dem bestimmte zusätzliche lokale 
Beschränkungen für vom Finanzdienstleistungsrat in Südafrika zugelassene Fonds genannt werden, wird wie folgt 
geändert: 
 
„bei Fonds, die in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren, müssen 90 % dieser Aktien oder 
aktienähnlichen Wertpapiere ausschließlich in Börsen angelegt werden, die von der World Federation of Exchanges 
(weltweite Vereinigung regulierter Wertpapierbörsen) eine volle Mitgliedschaft erhalten haben, oder in Börsen, auf 
die der Verwalter unter anderem die von der Registerstelle festgelegten Due-Diligence-Richtlinien angewendet hat 
(und die die entsprechenden Anforderungen erfüllen)“. 
 

 

11. Änderung des Abschnitts „Allgemeine Angaben“ 
 
Die Angaben im Abschnitt „Allgemeine Angaben“ in Bezug auf das Verwaltungsratsmitglied Dr. J. B. Mark Mobius 
werden wie folgt geändert:  
 
Dr. J. B. Mark Mobius  
Executive Chairman (geschäftsführender Vorsitzender) 
Templeton’s Emerging Markets Group  
7 Temasek Boulevard 
# 38- 03 Suntec Tower One 
Singapur 038987 
 

 

12. Änderung des Abschnitts „Zusammenfassung der Hauptmerkmale“ 

 
Der dritte Absatz im Unterabschnitt „Anteilsarten“ des Abschnitts „Zusammenfassung der Hauptmerkmale“ wird 
wie folgt geändert: 
 
„Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann beschließen, für jeden Fonds eine bereits bestehende Anteilsklasse 
anzubieten oder auszugeben, deren Bedingungen und Bestimmungen im Kapitel „Anteilsklassen“ und 
„Verwaltungsgebühren und Staffelung der Emissionsgebühren“ des Prospekts detaillierter beschrieben sind, 
einschließlich auf alternative Währungen lautende Anteilsklassen und abgesicherte Anteilsklassen, bei denen es 
sich nicht um die Basiswährung des Fonds handelt, sowie Anteilsklassen mit unterschiedlicher 
Ausschüttungshäufigkeit. Die Anteilsinhaber werden durch die Veröffentlichung des Nettoinventarwertes je Anteil 
einer solchen Klasse über die Ausgabe solcher Anteile informiert. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 
„Bekanntgabe der Anteilspreise“. Diese neuen Anteilsklassen werden des Weiteren in eine aktualisierte Version 
dieses Verkaufsprospekts aufgenommen, der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist. Bezüglich 
auf alternative Währungen lautender Anteilsklassen wird der Nettoinventarwert der betreffenden Klasse in der 
alternativen Währung berechnet und veröffentlicht; die Zeichnungserlöse für diese Klassen sind von den Anlegern 
in der Alternativwährung zu zahlen, und die Rücknahmeerlöse werden in dieser alternativen Währung an die 
Anteilsinhaber, die Anteile zurückgeben, gezahlt. Im Hinblick auf Anteilsklassen, die auf eine alternative Währung 
lauten und in südkoreanischen Won (KRW) angeboten werden, erfolgen die Zeichnungs- und Rücknahmezahlungen 
in KRW, denn weder die Gesellschaft noch die Register-, Transfer-, Gesellschafts- und Domizilstelle werden für die 
Währungsumrechnung sorgen.“ 
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13. Änderung des Abschnitts „Sonstige Gesellschaftsgebühren und Kosten“ 

 
Mit Wirkung ab 1. Januar 2011 wird der vierte Absatz des Abschnitts „Sonstige Gesellschaftsgebühren und 
Kosten“ wie folgt geändert: 
 
„Franklin Templeton International Services S.A. erhält für die Ausübung ihrer Funktionen als Register-, Transfer-, 
Gesellschafts-, Domizil- und Verwaltungsstelle als Vergütung eine jährliche Gebühr in Höhe von maximal 0,20 % 
des Nettoinventarwertes der Gesellschaft zuzüglich eines zusätzlichen Betrags pro Anteilsinhaberkonto auf der 
Ebene der jeweiligen Anteilsklasse über einen Zeitraum von einem (1) Jahr. Diese Gebühr wird täglich berechnet 
und abgegrenzt und Franklin Templeton International Services S.A. von der Gesellschaft zum Monatsende 
gezahlt.“ 
 
 
Oktober 2010 
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Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich zum Nachtrag vom Oktober 2010 zu dem 

vollständigen und dem vereinfachten Prospekt vom November 2009 

 

 

Ergänzungen des Kapitels „Besondere Hinweise für Anleger in Deutschland und Österreich“ in 

dem Prospekt vom November 2009  

 
Der Teilfonds Franklin Templeton Investment Funds –Templeton Global Aggregate Bond Fund wird nach Abschluss 
des Anzeigeverfahrens in Deutschland und Österreich öffentlich vertrieben. 
 
Der Prospekt vom November 2009 ist nur gültig, wenn ihm die Prospektnachträge vom April 2010 und Oktober 
2010 beigefügt sind. 
 
 
Abschnitt „Recht zum öffentlichen Vertrieb“ 

 
Der Liste mit den in Deutschland und Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigten Teilfonds werden in 
alphabetischer Sortierung der Teilfonds folgende Angaben hinzugefügt: 
 
Name des Teilfonds  Deutschland  Österreich 
Templeton Global Aggregate Bond Fund   01.12.2010  03.12.2010 
 
 
Abschnitt “Ausgabepreis” 

 
In alphabetischer Sortierung der aufgeführten Teilfonds werden in die Liste folgende Angaben eingefügt bzw. 
geändert: 
 
Name des Teilfonds   Bezogen auf die  Bezogen auf die  
    Bruttoanlage  Nettoanlage 
  (Ausgabepreis) (Ausgabepreis abzgl. Emissionsgebühren) 
 
Templeton Global Aggregate Bond Fund   3, 00 %   3, 09 % 
 
 
 
Ergänzungen des Anhangs 3 „Besondere Hinweise für Anleger in Deutschland“ im 

Vereinfachten Prospekt vom November 2009 
 
Der Teilfonds Franklin Templeton Investment Funds –Templeton Global Aggregate Bond Fund wird nach Abschluss 
des Anzeigeverfahrens in Deutschland und Österreich öffentlich vertrieben. 
 
Der Prospekt vom November 2009 ist nur gültig, wenn ihm die Prospektnachträge vom April 2010 und Oktober 
2010 beigefügt sind. 
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